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ZUSAMMENFASSUNG 

In Europa wurde bei Bildschirmgeräten (TV-Geräte, PC-Monitore, Laptops etc.) 
die Technologie der Kathodenstrahlröhre mittlerweile von der Flachbildschirm-
technologie abgelöst. In Österreich sind seit etwa einem Jahr in den angefalle-
nen Bildschirmaltgeräten relevante Mengen an Flachbildschirmen enthalten. 
Für 2010 wird das Aufkommen auf rund 1.000 t bis 3.000 t – von insgesamt ca. 
19.000 t Bildschirmaltgeräten – geschätzt. Gemäß Angaben österreichischer 
Anlagenbetreiber enthalten die derzeit anfallenden Flachbildschirmaltgeräte 
zum überwiegenden Teil (ca. 70 %) PC-Monitore, zu einem geringeren Teil 
(25–30 %) TV-Geräte, während Laptops kaum (maximal 5 %) beobachtet wer-
den. Etwa ab dem Jahr 2015 ist mit einem deutlich steigenden Aufkommen an 
Flachbildschirmaltgeräten zu rechnen. 

Bei Flachbildschirmen kann in verschiedene Technologien unterschieden wer-
den. Am häufigsten kommen Geräte mit Flüssigkristallanzeigen (LCDs) zum Ein-
satz. Die derzeit anfallenden Altgeräte enthalten fast ausschließlich LCD-An-
zeigen der ersten Generation mit quecksilberhaltigen Kaltkathodenfluoreszenz-
leuchten (CCFL) als Hintergrundbeleuchtung. In den LCD-Geräten, die derzeit 
auf den Markt kommen, werden bereits weitgehend Leuchtdioden (LED) als 
Hintergrundbeleuchtung eingesetzt. 

Plasma-Anzeigen, welche ausschließlich für TV-Geräte verwendet werden, ha-
ben einen Marktanteil von nur wenigen Prozent. Geringe Mengen an Plasmage-
räten1 finden sich auch bereits in den Altgeräten. 

Mittlerweile kommen auch organische Leuchtdioden-Bildschirme (OLED), spe-
ziell für sehr dünne Anzeigen wie bei Laptops etc., zur Anwendung.  

Flachbildschirmgeräte haben einen hohen Gehalt an Wertstoffen. LCD-PC-
Monitore und TV-Geräte enthalten bis zur Hälfte Metalle (Eisen und Aluminium), 
etwa ein Drittel Kunststoffe, zum Teil hochwertige wie Acrylglas oder ABS, und 
bis zu 10 % Leiterplatten und andere hochwertige elektronische Komponenten. 
Die eigentliche Anzeige, das LCD-Paneel selbst, macht weniger als 10 % des 
Gerätegewichts aus. Plasmageräte unterscheiden sich von LCD-Geräten vor al-
lem durch einen hohen Glasanteil (bis zu 40 %) und einen hohen Elektronikan-
teil. Außerdem enthalten sie nur wenige Prozent Kunststoffe. Eine in den Dis-
plays als Elektrode dienende Beschichtung enthält Indium-Zinnoxid (ITO). Die-
ses stellt ein wichtiges Technologiemetall dar, welches außer in Flachbildschir-
men insbesondere in der Fotovoltaik benötigt wird. Der Gehalt an Indium in den 
derzeit anfallenden Altgeräten wird auf etwa 13 mg/kg geschätzt. 

Gleichzeitig enthalten LCD-Geräte der ersten Generation leicht freisetzbares 
Quecksilber. In den Kaltkathodenfluoreszenzleuchten befinden sich je eini-
ge mg Quecksilber2. Deren leicht freisetzbarer, elementar vorliegender Anteil ist 
abhängig vom Alter der Leuchten und kann mehr als die Hälfte des Hg-
Gesamtgehalts betragen. Auch Plasmaanzeigen können in den Plasmazellen 
Hg enthalten. Seit 2010 ist aufgrund des Auslaufens einer entsprechenden 

                                                      
1 Genaue Mengenangaben liegen nicht vor 
2 ab 31.12.2011 gelten gemäß Recast der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) je nach Länge der Lam-

pen gestaffelte Hg-Toleranzwerte (3,5 bis 13 mg pro Lampe) 
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RoHS-Ausnahme die In-Verkehr-Setzung Hg-haltiger Plasmaanzeigen aller-
dings nicht mehr zulässig. Der durchschnittliche Hg-Gehalt in derzeit anfallen-
den Flachbildschirmgeräten wird mit 4 mg/kg abgeschätzt.  

Derzeit in Altgeräten enthaltenes LCD-Glas wurde noch großteils mit As/Sb ge-
läutert und weist einen As-Gesamtgehalt von etwa 0,5 % auf. Bei Anwendun-
gen, bei denen das Glas stark zerkleinert wird, wie beispielsweise bei der Pro-
duktion von Glasschaum, sind relevante Anteile des As eluierbar3. 

Bestimmte Bauteile von Plasmaanzeigen bestehen aus PbO-haltigem Glas4. 
Mittlerweile dürfen solche Geräte allerdings nicht mehr auf den Markt gebracht 
werden. 

Die zukünftig jährlich in Flachbildschirmaltgeräten anfallende Quecksilberfracht 
wird mit etwa 40 kg in einer ähnlichen Größenordnung wie jene in Gasentla-
dungslampen5 liegen. Im Vergleich zu Restmüll betragen die jährlichen Frach-
ten etwa ein Zehntel, die Konzentration ist allerdings um das 10-fache höher.  

Flachbildschirmgeräte werden in Österreich derzeit zumeist gemeinsam mit an-
deren Bildschirmgeräten in Gitterboxen oder auf Paletten mit Folienumwicklung, 
aber auch in loser Schüttung in Großcontainern gesammelt bzw. transportiert. 
Bei größeren Anfallstellen werden Flachbildschirmgeräte auch separat erfasst. 
Zum Teil werden Flachbildschirme bei kommunalen Sammelstellen gemeinsam 
mit anderen Elektro- und Elektronikaltgeräten gesammelt.  

Durch unsachgemäßen Transport von LCD-Geräten kann es zum Brechen von 
CCFL-Kapillaren und zu einer Freisetzung von Quecksilber kommen. In Versu-
chen wurde durch absichtliches Fallenlassen von Flachbildschirmen eine 
Bruchrate von 20 % der Kapillaren ermittelt6. Angaben österreichischer Betreibe 
zufolge sind 2–50 % der angelieferten Geräte äußerlich beschädigt; zum Anteil 
der bei Anlieferung gebrochen vorliegenden Leuchten gibt es eine Schätzung 
von etwa 10 %. Im Vergleich zu TV-Geräten ist bei Monitoren aufgrund der 
Bauweise das Bruchrisiko geringer. 

Für die Behandlung von Flachbildschirmen existieren im Wesentlichen zwei Op-
tionen:  
• Bei der manuellen Demontage werden die Geräte in diverse Wert- und Schad-

stofffraktionen zerlegt. Die entnommene Hg-haltige Hintergrundbeleuchtung 
wird anschließend zwecks Abscheidung des enthaltenen Quecksilbers in Be-
handlungsanlagen für Gasentladungslampen behandelt. 

• Alternativ können Flachbildschirme mechanisch/maschinell behandelt wer-
den. Die Behandlung erfolgt in geschlossenen, unter Unterdruck betriebenen 
Zerkleinerungsanlagen mit Kontrolle der gasförmigen Emissionen und an-
schließender automatischer Materialsortierung. Die Ausschleusung des 
Quecksilbers erfolgt durch das Ausbringen von Feinfraktionen sowie durch Ab-
saugung der Luft (zum Teil wird der Materialstrom zusätzlich wärmebehan-
delt) und Abscheidung mittels Aktivkohlefilter. In einer Anlage wird ein nasser 
Prozess eingesetzt, wobei Hg anschließend aus dem Prozesswasser abge-
schieden wird.  

                                                      
3 IUTA (2011) 
4 Gemäß BAUDIN (2006) etwa 1,5 % des Glases eines Plasmageräts 
5 ca. 80 kg/a 
6 European Electronics Recycling Association (EERA) 
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In der Praxis werden die beiden Optionen auch kombiniert. Kabel und Standfü-
ße der Geräte werden meist vor einer mechanischen Behandlung entfernt. Bei 
der Demontage fallen teilweise Kunststoff/Metallverbunde an, welche in Shred-
deranlagen weiter getrennt werden. 

Der wesentliche Beweggrund für die Entwicklung mechanischer Verfahren ist 
die im Vergleich zu Demontage mit etwa 500 kg/h deutlich höhere Durchsatz-
leistung. An einem Zerlegarbeitsplatz werden ca. 3–5 Geräte – also weniger als 
ein Zehntel – pro Stunde verarbeitet.  

Nicht alle der 15 österreichischen Anlagen, welche Bildschirmgeräte behandeln, 
haben sich schon für eine Behandlungsoption für die übernommenen Flachbild-
schirmgeräte entschieden. In einigen Anlagen werden Flachbildschirme zumin-
dest sporadisch bzw. versuchsweise manuell zerlegt. Manche Anlagen lagern 
die Geräte noch. Die Fa. STENA plant Flachbildschirme zur mechanischen 
Aufbereitung zur Fa. Griag nach Deutschland zu exportieren. Die Fa. Sauber-
macher plant Flachbildschirme in der im November 2011 in Betrieb genomme-
nen mechanischen Aufbereitungsanlage für Lampen mit zu behandeln.  

Insgesamt 6 Anlagen zur mechanisch/maschinellen Aufbereitung von Flachbild-
schirmen konnten in Europa identifiziert werden7. Es gibt Anlagen, die primär 
auf die Behandlung von Flachbildschirmen ausgelegt sind, andere setzen so-
wohl Gasentladungslampen als auch Flachbildschirme ein. 

Sowohl Informationen aus Zerlegeversuchen als auch Angaben österreichi-
scher Behandler weisen darauf hin, dass nach einer vollständigen manuellen 
Demontage mindestens ein Drittel der CCFL-Kapillaren zerbrochen vorliegt. 
Während im Bereich von Zerlegearbeitsplätzen mit Arbeitsplatzabsaugung die 
MAK-Werte für Hg leicht einhaltbar sind, wurden Lagerbereiche für Gebinde mit 
zerbrochenen Kapillaren als kritisch identifiziert8. Die österreichischen Demon-
tageanlagen verfügen zum Teil über eine Arbeitsplatzabsaugung mit Staubab-
scheidung. Der Einsatz eines Aktivkohlefilters ist nur für eine Anlage bekannt. 
Eine Überwachung der Hg-Gehalte der Luft im Lagerbereich der Gebinde, in 
denen sich (kaputte) Kapillaren befinden, ist die Ausnahme.  

Zum Verbleib von Quecksilber bei der mechanischen Behandlung von Flach-
bildschirmen liegen keine eindeutigen Informationen vor. Angaben zum Hg-
Austrag über die Luft reichen von rund 50 % bis zu 70 %. Der Großteil des nicht 
über die Luft ausgetragenen, sondern im Materialstrom verbliebenen Quecksil-
bers wird in Feinfraktionen angereichert. Die Hg-Gehalte in den erzielten Wert-
stofffraktionen betragen maximal 0,5 mg/kg. 

Hg-reiche Fraktionen fallen bei der Behandlung von Flachbildschirmen entwe-
der in Form von ausgebauten intakten und gebrochenen CCFL-Kapillaren9 oder 
– bei einer mechanischen Behandlung – in Form von Feinfraktionen10 und/oder 
Konzentraten aus der Abwasserbehandlung an. Des Weiteren fällt Hg-beladene 
Aktivkohle an. Die CCFL-Kapillaren werden zwecks Erfassung des leicht frei-
setzbaren Hg in Behandlungsanlagen für Gasentladungslampen eingebracht. 
Hg-angereicherte Feinfraktionen können entweder durch thermische Verfahren 

                                                      
7 In der Schweiz, Belgien, Deutschland, Frankreich und Österreich 
8 EMPA (2011) 
9 Hg-Gehalt von einigen Hundert mg/kg 
10 Angaben zum Hg-Gehalt reichen von maximal 30 mg/kg bis zu 200 bis 500 mg/kg. 
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(Verbrennungsanlage für gefährliche Abfälle, Vakuumdestillation) behandelt 
oder – unter Einhaltung der Grenzwerte der Deponieverordnung – deponiert 
werden. Relevant ist dabei neben Quecksilbergesamt- und -Eluat-Gehalt jeden-
falls auch der Organik-Gehalt.  

Flüssigkristallanzeigen fallen bei der Demontage als Gesamtes an. Nach einer 
mechanischen Behandlung liegen sie als zerkleinerte Fraktion mit einem gewis-
sen Verunreinigungsanteil (Metalle, Kunststoffe) vor. Beides wird derzeit primär 
in Hinblick auf eine zukünftige Rückgewinnung von Indium zwischengelagert 
oder verbrannt. Eine Deponierung von LCDs ist aufgrund des hohen Organik-
gehalts von ca. 15 % unzulässig.  

Die Rückgewinnung von Indium aus LCDs rechnet sich derzeit aufgrund der ge-
ringen Gehalte und der aktuell zu niedrigen Preise für Indium noch nicht und 
findet in Europa daher nicht statt. Verschiedene Forschungsprojekte zur Opti-
mierung der Rückgewinnung werden sowohl von Verwertern als auch von Uni-
versitäten durchgeführt. Großtechnische Anwendungen werden allerdings erst 
in 2–3 Jahren erwartet. Derzeit in Entwicklung befindliche Ansätze zur Rückge-
winnung von Indium basieren im Wesentlichen entweder auf direkten hydrome-
tallurgischen Verfahren oder auf einer vorgeschalteten Aufkonzentrierung von 
Indiumzinnoxid/Indium-tin-oxide (ITO) durch eine thermische und/oder mecha-
nische Behandlung der LCDs. 

Die Vorgaben an eine umweltverträgliche Behandlung von EAG – gemäß Ab-
fallbehandlungspflichtenverordnung – umfassen grundsätzlich die Entfernung 
von bestimmten Stoffen, Zubereitungen und Bauteilen11 so, dass eine Kontami-
nation anderer Bauteile und der Umwelt ausgeschlossen wird, und deren an-
schließende ordnungsgemäße Behandlung (§ 6). Weiters definiert die Verord-
nung unzulässige Behandlungen für bestimmte Bauteile. Gemäß § 13 (1) ist 
unbeschadet der Bestimmungen des § 12 Abs. 1 das Zerkleinern, wie z. B. das 
Schreddern von nicht-schadstoffentfrachteten Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
nicht zulässig, wenn durch die Behandlung nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass dadurch eine Freisetzung umweltrelevanter Stoffe erfolgt. 

Standards konkret für die Behandlung von Flachbildschirmgeräten, welche über 
allgemeine Anforderungen der WEEE-Richtlinie, wie die Entnahme von LCDs 
oder Hg-haltigen Bauteilen und zu erreichende Verwertungsquoten12, hinaus-
gehen, befinden sich derzeit in Ausarbeitung. Vorschläge und Entwürfe für 
Standards/Richtlinien wurden bereits z. B. von Rücknahmesystemen erarbeitet, 
wie z. B. der „WEELABEX Treatment“ Standard des WEEEFORUMs13 oder Vor-
schläge zur Anpassung der technischen Richtlinien der Schweizer Systeme 
SWICO und SENS. 

Die Kernelemente der genannten Vorschläge betreffen das Vermeiden und die 
Überwachung von Hg-Emissionen. Der sorgfältige Umgang mit Hg-haltiger Hin-
tergrundbeleuchtung und die Lagerung von Hg-haltigen Abfällen sind im Detail 
ausgeführt. Die mechanische Verarbeitung von Flachbildschirmen soll ohne 

                                                      
11 bei Flachbildschirmgeräten prinzipiell relevant: Hg-haltige Bauteile, LCDs, Leiterplatten, Konden-

satoren und Kunststoffe mit bromierten Flammhemmern 
12 WEEE-Recast Status 2012: Verwertung: 80 %, Wiederverwendung und Recycling: 70 % ab 3 

Jahre nach Inkrafttreten der neuen Richtlinie 
13 Europäische Vereinigung von EAG-Rücknahmesystemen 
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vorherige Entnahme der Hg-haltigen Hintergrundbeleuchtung nur dann zulässig 
sein, wenn eine ausreichende Hg-Abscheidung gewährleistet ist. Um dies 
nachzuweisen werden 2 Ansätze vorgeschlagen:  
1. Hg-Grenzwerte für die zu verwertenden Materialströme;  
2. eine Abscheiderate für Quecksilber in % bezogen auf den Input. Eine Be-

grenzung der Hg-Konzentrationen/frachten in der Abluft wird nicht vorge-
schlagen. Spezifische Anforderungen betreffend Behandlung von Plas-
mageräten sind nicht enthalten. 

Um eine umweltgerechte Behandlung von Flachbildschirmen sicherzustellen, 
sollten sowohl für die Demontage als auch für eine mechanische Behandlung 
Anforderungen definiert werden: 

Um sicherzustellen, dass bei der Behandlung von Flachbildschirmen die Hg-
Verluste in Wertstoffe und/oder in die Luft minimiert werden, sollte die allgemei-
ne Forderung nach einer Minimierung von Emissionen bei der Behandlung von 
Hg-haltigen Bauteilen gemäß § 7 (2) und § 12 (1) Abfallbehandlungspflichten-
VO konkretisiert werden, beispielsweise wie nachfolgend angeführt: 
• Bei der manuellen Demontage von LCD-Modulen ist eine Arbeitsplatzab-

saugung mit entsprechender Hg-Abscheidung aus der abgesaugten Luft, 
erforderlich. Die Ausstattung der Arbeitsplätze muss gewährleisten, dass Hg-
Emissionen aus dem Kapillarenbruch gefasst werden und dass der 
Kapillarenbruch direkt und unmittelbar aus dem Arbeitsbereich in Hg-dichte 
Gebinde eingebracht werden kann.  

• Mechanische Aufbereitungsverfahren sind gekapselt auszuführen, unter Un-
terdruck zu betreiben und die Hg-Konzentrationen und/oder Frachten in 
der Abluft sollten begrenzt werden. 
Ein Grenzwert in der Größenordnung von 0,02 bis 0,05 mg/Nm3 (vgl. 
Luftreinhaltverordnung Schweiz, TA-Luft,) würde grob geschätzt einem Ver-
lust von maximal 4–10 % des eingebrachten Hg entsprechen.  

• Der Hg-Gehalt in den erhaltenen Wertstofffraktionen sollte mit maximal 
0,5 mg/kg begrenzt werden. Der Grenzwert sollte bei mechanischen Aufbe-
reitungsverfahren im Materialstrom unmittelbar nach dem Austritt aus ei-
ner gekapselten Anlage eingehalten werden.  
Eine Übernahme des Hg-Grenzwerts von 5 mg/kg für Wertstoff-Fraktionen 
aus der Behandlung von Lampen (wie in der Schweiz auch für Flachbild-
schirme vorgeschlagen) wäre nicht zielführend, da dieser bei einem Hg-Ge-
halt des Flachbildschirm-Inputs von 4 bis 8 mg/kg ohne nennenswerte Hg-
Abreicherung erreicht werden könnte. Ein Grenzwert von 0,5 mg/kg würde 
einer Abreicherung um zumindest den Faktor 10 entsprechen. Der RoHS-
Toleranzwert für den Hg-Gehalt in Werkstoffen in Elektro- und Elektronikge-
räten beträgt 1.000 mg/kg. 
Eine regelmäßige Überprüfung sollte sicherstellen, dass in Hinblick auf die 
temperaturabhängig veränderte Flüchtigkeit von Hg das Material ganzjährig 
ausreichend entfrachtet wird. 

Anforderungen an 
die Behandlung  

Quecksilber-
entfrachtung 
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• Anlagen, welche sowohl zur Behandlung von Lampen als auch von Flach-
bildschirmen eingesetzt werden, sollten die beiden Abfallarten in getrennten 
Chargen verarbeiten.  

 

Durch die um mindestens eine Größenordnung höheren Hg-Gehalte in Gas-
entladungslampen14 könnte es sonst zur Verschleppung von Quecksilber in 
Fraktionen aus den ursprünglich weniger belasteten Flachbildschirmen kom-
men.  

• Analog zu § 4 (4) Abfallbehandlungspflichtenverordnung, wonach gebroche-
ne Lampen und quecksilberhaltige Fraktionen aus der Behandlung von Lam-
pen in quecksilberdampfdicht verschlossenen Gebinden mit ausreichendem 
Schutz zur Verhinderung von Hg- und Staubemissionen zu lagern und zu 
transportieren sind, sollte dies auch für Hg-haltige Fraktionen aus der Be-
handlung von Flachbildschirmen angeführt werden. 

• Die Lagerbehälter von Hg-reichen Fraktionen (Feinfraktionen aus der me-
chanischen Behandlung, gebrochene CCFL-Kapillaren) sollten nicht der 
Hitze ausgesetzt sein. 

 
LCD-Glas sollte – solange eine Reduktion des As-Gehalts nicht nachgewiesen 
ist – von bestimmten Verwendungen ausgeschlossen werden um As-Emis-
sionen in die Umwelt zu vermeiden.  
• Analog zu § 13 (3) Abfallbehandlungspflichtenverordnung, wonach die Ver-

wendung von bleihaltigen Glasfraktionen aus der Behandlung von EAG als 
Schleifmittel oder in der Baustoffindustrie zur Herstellung von Baustoffen und 
als Bauzuschlagstoff oder in der keramischen Industrie oder bei der 
Schaumglasherstellung unzulässig ist, sollte das Verwenden von As-haltigen 
bzw. LCD-Glasfraktionen für diese Anwendungen verboten werden. 

Flachbildschirmgeräte und Bildröhrengeräte werden unterschiedlichen Behand-
lungsverfahren zugeführt und müssen vor der Behandlung meist separiert wer-
den. Sammlung und Transport von Flachbildschirmgeräten gemeinsam mit an-
deren Gerätearten führt zu einem erhöhten Beschädigungsrisiko. Vorteilhaft wä-
re daher: 
• Die separate Sammlung von Flachbildschirmgeräten (inklusive Laptops) und 

Röhrengeräten vorzusehen.  
• Die Sammlung von (Flach)bildschirmgeräten in loser Schüttung zu verhin-

dern. 

Zum Teil sind die mit den derzeit verfügbaren, mechanischen Behandlungsver-
fahren tatsächlich erreichbaren Verwertungsquoten nicht genau bekannt. Die 
bis längstens 3 Jahre nach Inkrafttreten der neuen WEEE-RL gültige Verwer-
tungsquote von 75 % scheint knapp erreichbar. Um die zukünftig geforderte 
Quote von 80 % erreichen zu können, sind entweder Verwertungsverfahren für 
die LCD-Anzeigen (ca. 8–9 % des Gesamtgewichts) erforderlich bzw. muss der 
Anteil der zu beseitigenden Hg-angereicherten Fraktionen reduziert werden.  

Bei der Behandlung von Plasmageräten muss, um die geforderte Quote zu er-
reichen, aufgrund des hohen Glasanteils auch Glas der Plasmaanzeige stofflich 
verwertet werden.  

                                                      
14 ca. 90 mg/kg 
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Die in der Abfallbehandlungspflichtenverordnung geforderte Schadstoffentfrach-
tung umfasst auch die Entnahme von Elektrolytkondensatoren > 2,5 cm und 
von Leiterplatten > 10 cm2, so, dass Kontaminationen ausgeschlossen sind.  

Zu Verbleib und Verhalten der in Leiterplatten enthaltenen Schadstoffe bei den 
tatsächlich angewandten Aufbereitungs-/Verwertungsverfahren (mechanische 
Aufbereitung, Verbrennung, Einsatz in Sekundärmetallhütten) liegen nur wenige 
Informationen vor. Diese wären erforderlich, um bewerten zu können, inwieweit 
es durch das gemeinsame Shreddern der Leiterplatten – sofern sie keine Kon-
densatoren der genannten Größe enthalten – mit dem Rest der Flachbild-
schirmgeräte im Vergleich zu einer vorgeschalteten Entnahme der Leiterplatten 
aus Umweltsicht zu relevanten Nachteilen kommt. 

In Hinblick auf Emissionen in die Luft kann – aufgrund der gekapselten Ausfüh-
rung der Anlagen zur mechanischen Behandlung von Flachbildschirmen – zu-
mindest im Vergleich mit einer mechanischen Aufbereitung von ausgebauten 
Leiterplatten davon ausgegangen werden, dass kein wesentlicher Nachteil ent-
steht. 

offene Fragen 
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1 EINLEITUNG 

In Europa wurde bei Bildschirmgeräten (TV-Geräte, PC-Monitore, Laptops etc.) 
die Technologie der Kathodenstrahlröhre mittlerweile von der Flachbildschirm-
technologie abgelöst. Von 2003 bis 2007 haben sich die weltweiten Verkaufs-
zahlen von Flachbildschirmen von ca. 85 Mio. auf 230 Mio. Stück nahezu ver-
dreifacht. Seit etwa einem Jahr sind bereits relevante Mengen an Flachbild-
schirmen in den in Österreich angefallenen Bildschirmaltgeräten enthalten. Et-
wa ab dem Jahr 2015 ist mit deutlich steigenden Mengen zu rechnen. 

Flachbildschirmgeräte zählen aufgrund des hohen Anteils an Elektronik, hoch-
wertigen Kunststoffen und Metallen zu den relativ wertstoffreichen Elektro- und 
Elektronikaltgeräten (EAG). Das in Flüssigkristallanzeigen enthaltene Indium ist 
ein wichtiges Technologiemetall, welches außer in Flachbildschirmen insbeson-
dere in der Fotovoltaik benötigt wird. Flachbildschirme enthalten aber auch 
leicht freisetzbare Schadstoffe. Insbesondere werden bei Flüssigkristallanzei-
gen der ersten Generation quecksilberhaltige Kaltkathodenfluoreszenzlampen 
(CCFL) als Hintergrundbeleuchtung eingesetzt.  

Begleitend zur Entwicklung von Aufbereitungsverfahren sollten daher auch An-
forderungen an eine umweltverträgliche Behandlung definiert werden. In Öster-
reich ist die Behandlung von EAG in der Abfallbehandlungspflichtenverord-
nung15 geregelt. Diese enthält Bestimmungen, die auch bei der Behandlung von 
Flachbildschirmen zu berücksichtigen sind. Allerdings sind bisher keine Vorga-
ben enthalten, welche die spezifischen Eigenschaften dieser Geräte und der 
Behandlungsoptionen berücksichtigen. Für die vorliegende Studie wurden da-
her die relevanten Grundlagen erhoben und darauf basierend Vorschläge für 
Anforderungen an eine umweltgerechte Behandlung von Flachbildschirmgerä-
ten ausgearbeitet. 

 

Die Ziele der vorliegenden Studie sind: 
• Grundlagen zu Aufbau und Zusammensetzung von Flachbildschirmen bzw. 

Eigenschaften von Komponenten darzustellen; 
• Behandlungsoptionen für Flachbildschirmgeräte und bestimmte Bauteile so-

wie deren Umweltauswirkungen zu diskutieren; 
• einen Überblick über bereits existierende oder in Entwicklung befindliche 

Standards betreffend Sammlung und Behandlung von Flachbildschirmgerä-
ten zu geben; 

• die derzeitige Situation (Sammlung, Behandlung, Mengen) betreffend Flach-
bildschirme in Österreich darzustellen; 

• und auf Basis der zuvor genannten Informationen Anforderungen an die um-
weltgerechte Sammlung und Behandlung von Flachbildschirmen abzuleiten. 

 
  

                                                      
15 BGBl. II Nr. 459/2004, idF. Nr. 363/2006 
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Als Informationsquellen für die Erstellung der Studie dienten: 
• Studien/Veröffentlichungen, 
• Befragung der Betreiber von österreichischen Behandlungsanlagen (Sommer 

2011) und Anlagenbesuche; 
• Kontakte zu:  

 Betreibern von mechanischen Aufbereitungsanlagen in Deutschland und 
der Schweiz,  

 Technische Sachverständige und Forscher, welche Aufbereitungs- bzw. 
Zerlege-Versuche durchgeführt haben, 

 Anlagenbauern, 
 WEEE-Forum. 

 

Informationsquellen 
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2 AUFBAU UND ZUSAMMENSETZUNG VON 
FLACHBILDSCHIRMEN 

Bei den für PC-Monitore, TV-Geräte und Laptops etc. verwendeten Flachbild-
schirmtechnologien handelt es sich im Wesentlichen um selbstleuchtende und 
nicht-selbstleuchtende Direktansichtanzeigen16.  

Zu letzteren gehören die Flüssigkristallanzeigen (LCDs), welche am häufigsten 
eingesetzt werden. Während in der ersten Generation von LCD-Bildschirmen 
quecksilberhaltige Kaltkathodenfluoreszenzleuchten (CCFL) als Hintergrundbe-
leuchtung eingesetzt wurden, werden in vielen neueren Geräten, wie insbeson-
dere in Laptops, Leuchtdioden (LED) verwendet. Plasmabildschirme werden 
nur für TV-Geräte eingesetzt und machen einen Marktanteil von nur wenigen 
Prozent aus.  

Bei selbstleuchtenden Anzeigen ist die Lichtquelle in der Anzeige integriert. Da-
runter fallen organische Leuchtdioden-Bildschirme (OLED), welche seit kurzem 
für besonders dünne Anzeigen zum Einsatz kommen.  

Da die derzeit anfallenden Altgeräte primär LCDs mit Kaltkathodenfluoreszenz-
leuchten enthalten, welche aufgrund des enthaltenen Quecksilbers auch von 
besonderer Umweltrelevanz sind, wird im Folgenden vorwiegend darauf einge-
gangen.  

 

 

2.1 Aufbau und Funktionsweise von 
Flachbildschirmgeräten  

Flachbildschirmgeräte bestehen im Wesentlichen aus (siehe Abbildung 1 und 
Abbildung 2):  
• einem Standfuß oder einer Halterung (Kunststoff, Fe), 
• dem äußeren Gehäuse (Kunststoffrahmen und Rückwand) und einem inne-

ren Gehäuse/Rahmen (Al, Fe, Kunststoff), 
• Kabeln (externe und interne), 
• elektronischen Komponenten (Platinen, Netzteil), 
• einer Schutzscheibe und 
• dem LCD- oder Plasma-Modul. 
 

                                                      
16 EMPA (2011) 
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Abbildung 1: Gehäuse, Platinen, Standfuß, Schutzscheibe (Quelle: Umweltbundesamt). 

 

Abbildung 2: Beispiele für LCD-Module (Quelle: EMPA 2011, Umweltbundesamt). 

Die Hauptkomponenten der LCD-Module sind: 
• die Hintergrundbeleuchtung  

Wie bereits erwähnt, wurden bisher v. a. Kaltkathodenfluoreszenzleuchten 
(CCFL) eingesetzt, bei neueren Geräten Leuchtdioden (LED). Die CCFL-Ka-
pillaren sind bei PC-Monitoren paarweise oben und unten am Display oder 
auch rund um das Display angebracht und in Aluminiumschienen verankert. 
Laptops weisen meist je eine Kapillare oben und unten am Display auf. Bei 
TV-Geräten sind sie horizontal im Abstand von etwa 3 cm flächig über den 
ganzen Bildschirm abgebracht. (vgl. Abbildung 4)  

• ein Folien-Set  
Wie aus Abbildung 5 ersichtlich, besteht das Folien-Set von Flachbildschir-
men aus mehreren lose übereinanderliegenden Reflexions- und Diffusionsfo-
lien aus Kunststoff. PC-Monitore enthalten üblicherweise eine ca. 0,5–1 cm 
starke Acrylglasplatte. 

LCD-Module 
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• die Flüssigkristallanzeige (LCD-Paneel) 
Dieses besteht aus 2 Glasplatten zwischen denen sich eine Flüssigkristall-
schicht befindet. Innen sind die Glasplatten mit einer transparenten Elektro-
denschicht beschichtet, welche häufig aus Indiumzinnoxid besteht. Auf der 
rückwärtigen Glasplatte befinden sich weiters Leiterbahnen aus Metall (u. a. 
Ti, Al). Auf der vorderen Glasplatte sind Farbfilter aufgebracht. Auf den Au-
ßenseiten sind die Glasplatten jeweils mit Polarisationsfolien verklebt. (vgl. 
Abbildung 5, Abbildung 6 und Abbildung 7)  

• elektronische Bauteile  
Diese umfassen Leiterplatten und die Ansteuerungselemente, welche direkt 
an die Flüssigkristallanzeige anschließen (vgl. Abbildung 8). 

• Rückwand und Rahmen  
Das Modul wir durch Rückwand und Rahmen aus Metall (Al) und Kunststoff 
zusammengehalten (vgl. Abbildung 9). 

 
Bilder werden in Flüssigkristalldisplays folgendermaßen erzeugt: 

Im Hintergrund des Displays wird Licht ausgesendet. Dieses wird durch die an 
der Rückseite des Flüssigkristalldisplays angebrachte Polymer-Beschichtung 
polarisiert. Durch Anlagen einer Spannung bewirkt die innen an den beiden 
Glasplatten angebrachte Elektrodenschicht, dass sich die Flüssigkristallmolekü-
le dazwischen in eine bestimmte Richtung ausrichten, womit die Durchlässigkeit 
für das polarisierte Licht gesteuert wird. An der Vorderseite des Displays passiert 
das Licht bei Farb-Displays einen Farbfilter und eine weitere Polarisations-
schicht. Diverse Folien hinter dem Display dienen einer gleichmäßigen Vertei-
lung des Lichts über die Fläche (vergleiche Abbildung 6). 

 
Abbildung 3 gibt eine Übersicht über die Bestandteile eines LCD-Moduls. 

 

 

Abbildung 3: Bestandteile eines LCD-Moduls (Monitor) (Quelle: LEE & COOPER, 2008). 

 

Funktionsprinzip 
Flüssigkristall-
anzeige 
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Abbildung 4: Hintergrundbeleuchtung von LCD-TV-Geräten und PC-Monitoren  
(Quelle: Umweltbundesamt). 

 

Abbildung 5: Verschiede Filterfolien inkl. Acrylglasplatte aus PC-Monitor 
(Quelle: Umweltbundesamt). 

 

Abbildung 6: Aufbau von Flüssigkristallanzeigen (Quelle: Bild@CMB-Systeme 2008, 
www.cmb-systeme.de/content/LCD-Aufbau-und-Funktion.html) 
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Abbildung 7: Im Fass gelagerte Flüssigkristallanzeigen (Quelle: Umweltbundesamt). 

 
Abbildung 8: Leiterplatten und Ansteuerungselemente an den Displays  

(Quelle: Umweltbundesamt). 

 
Abbildung 9: Rückwand und Rahmen eines LCD-Moduls (Quelle: Umweltbundesamt). 

Ein Plasmadisplay (vgl. Abbildung 10 und Abbildung 11) besteht aus zwei Glas-
platten zwischen denen sich winzige unter Unterdruck stehende Hohlräume, ge-
füllt mit Edelgasgemischen (Neon, Xenon, Helium), befinden. Auf der Innenseite 
der Glasplatten befinden sich in eine dielektrische Schicht eingebettete Elektro-
den. Zu den Hohlräumen hin sind diese durch eine Schutzschicht aus mgO ge-
trennt. Durch Anlagen einer Spannung entsteht in den gasgefüllten Zellen ein 
Plasma; UV-Licht wird ausgesandt. Dieses regt die an den Zellwänden aufge-
brachten Leuchtstoffe zur Aussendung von sichtbarem Licht an. Jeweils 3 Zel-
len (je eine mit rotem, blauem und grünem Leuchtstoff) ergeben einen Bildpixel.  

Aufbau und 
Funktionsprinzip 
Plasma-Display 
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Abbildung 10: Funktion von Plasmaanzeigen (Quelle: Wikipedia, 2011) 

 

 

Abbildung 11: Plasma-Paneel (Quelle: BAUDIN, 2006) 
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2.2 Ausgewählte behandlungsrelevante Bauteile/Fraktionen 

Im Folgenden sind Details zu umweltrelevanten Eigenschaften und zur Materi-
alzusammensetzung von Bauteilen, die in Hinblick auf Schadstoffentfrachtung 
und Wertstoffgewinnung entscheidend sind, angeführt.  

 

2.2.1 LCD-Paneel 

Mit etwa 85 %17 entfällt der überwiegende Masseanteil des LCD-Paneels auf 
die beiden Glasplatten aus sogenanntem TFT18-Glas. Die Polarisationsfolien 
aus Polymerverbindungen, die außen an den Glasplatten aufgebracht sind, ma-
chen mit etwa 15 %19 den zweiten Hauptbestandteil der LCDs aus. Die Flüssig-
kristallschicht, Farbfilter, die Elektrodenschicht sowie die Leiterbahnen aus Me-
tall (u. a. Ti, Al) machen einen sehr geringen Teil der Gesamtmasse aus (siehe 
unten). 

In Hinblick auf eine mögliche Verwertung von LCD-Glas sind einerseits die Zu-
sammensetzung des Glases, andererseits Verunreinigungen aus Anhaftungen 
relevant. 

Bei LCD-Glas handelt es sich um Borosilikatglas. Analysen von LCD-Glas aus 
Altgeräten ergaben, dass ein überwiegender Teil des enthaltenen LCD-Glases 
As/Sb haltig ist (IUTA 2011). In einer repräsentativen Mischung von LCD-Glas 
aus Monitoren und TV-Geräten wurde ein durchschnittlicher Gesamtgehalt von 
0,5 % As gemessen (vgl. Anhang Kapitel 9.2). Initiativen zum freiwilligen Ver-
zicht auf die Läuterung mit As durch die Industrie wie z. B. Green Electronics 
dürften sich demnach in den derzeit anfallenden Altgeräten noch nicht wider-
spiegeln.  

Folgende Optionen der stofflichen Verwertung einer möglichen Glas-Restfrak-
tion bei einer künftigen Aufbereitung der LCDs werden von IUTA (2011) ausge-
schlossen: 
• Eine Zumischung von LCD-Glas zu Behälter- oder Flachglas ist aufgrund der 

verarbeitungstechnischen Eigenschaften von Borosilikatglas problematisch 
• Aufgrund der genannten metallischen Verunreinigungen erscheint der Ein-

satz für die Herstellung von optischen Gläsern wegen unerwünschter Trü-
bung oder Färbung kaum möglich. 

• Für Anwendungen, bei denen das Glas aufgemahlen wird, wie zum Beispiel 
die Produktion von Glasschaum, ist LCD-Glas aufgrund der hohen Eluierbar-
keit von Schwermetallen (As, Sb) nicht geeignet. 

Die Polymerbeschichtungen bestehen aus mehreren Schichten, die gemäß Li-
teraturangaben jedenfalls 2 Celluloseacetatschichten mit einer Schicht aus 
Polyvinylalkohol (jodhaltig) enthalten. Sowohl Herstellerangaben als auch Un-
tersuchungen an geshredderten Displays weisen darauf hin, dass noch weitere 
Polymere enthalten sind. Eine Trennung einzelner Polymere für die stoffliche 
Verwertung erscheint daher schwierig20.  

                                                      
17 UNTHA, 2011: 83 %, KIM et al., 2009: 87 % 
18 TFT…thin film transistor 
19 UNTHA, 2011: 17 %, KIM et al. 2009: 13 % 
20 UNTHA, 2011; LEE & COOPER, 2008 
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In LCD verwendete Flüssigkristalle sind persistente organische Verbindungen, 
die sowohl Eigenschaften von Flüssigkeiten als auch von Festkörpern aufwei-
sen. Gemäß KIM et al. (2009) handelt es sich um Mischungen aus 10 bis 25 
Flüssigkristallkomponenten, wobei mehrere Tausend Mischungen am Markt 
sind, welche unterschiedliche physikalische und optischen Eigenschaften auf-
weisen. Gemäß EMPA (2011) bestehen sie aus Phenylcyclohexan und 
Biphenylen. Viele enthalten auch fluorierte Bestandteile. Flüssigkristalle sind 
schwerlöslich und weisen einen niederen Dampfdruck auf.  
Betreffend Umweltrelevanz der Flüssigkristalle wird üblicherweise auf die Un-
tersuchungen eines der drei Herstellers von Flüssigkristallen verwiesen (MERCK 
2004). Kommerzielle Flüssigkristallmischungen sind demnach nicht akut to-
xisch, nicht mutagen in Bakterien und Säugerzellen, nicht schädlich für aquati-
sche Organismen und stehen nicht im Verdacht krebserzeugend zu sein. Die in 
kommerziellen Flüssigkristallmischungen verwendeten Flüssigkristalle werden 
in der Wassergefährdungsklasse Zwei eingestuft und sind nicht leicht biologisch 
abbaubar (LAGA-MERKBLATT 31). 

Die Angaben zum Gehalt der Flüssigkristallschicht an Displays schwanken zwi-
schen 0,06 % (AEA 2006) und 0,1 % (KIM et al. 2009).  

Die Rückgewinnung der in den LCDs enthaltenen Flüssigkristalle wird in der Li-
teratur aufgrund der komplexen Mischung und der technologischen Weiterent-
wicklung als kaum machbar beschrieben.  

Die in LCDs verwendete transparente Elektrodenschicht besteht meist aus 
Indiumzinnoxid. Die Verbindung bildet sich aus 90 % In2O3 und 10 % SnO2, was 
einen Massenanteil von 78 % Indium im ITO ergibt (ANGERER et al. 2009). Zum 
Indium-Gehalt in Flüssigkristallanzeigen liegen unterschiedliche Angaben vor. 
In Versuchen zur Aufkonzentrierung von Indium aus LCDs wurde ein durch-
schnittlicher Gehalt von 0,017 % (0,012 % bis 0,021 %) in einem repräsentati-
ven Gemisch aus Altgerätedisplays gemessen (IUTA 2011). Gemäß LI et al, 
(2009) beträgt der Indium Gehalt von LCDs 0,01 %. EMPA (2011) gehen auf Ba-
sis unterschiedlicher Literaturstellen von 234 mg In pro m2 LCD und 117 mg In 
pro m2 Plasmadisplay aus. 

Die Rückgewinnung von Indium aus LCDs rechnet sich derzeit aufgrund der ge-
ringen Gehalte bzw. Mengen und der aktuell zu niedrigen Preise für Indium 
noch nicht und findet in Europa daher nicht im industriellen Maßstab statt. Ver-
schiedene Forschungsprojekte zur Optimierung der Rückgewinnung werden 
sowohl von Verwertern als auch von Universitäten durchgeführt21. Großtechni-
sche Anwendungen werden allerdings erst in 2–3 Jahren erwartet.  

Eine Literaturübersicht über die derzeit in Entwicklung befindlichen Ansätze zur 
Rückgewinnung von Indium findet sich z. B. in IUTA (2011). Im Wesentlichen 
basiert diese entweder auf direkten hydrometallurgischen Verfahren oder auf 
einer vorgeschalteten Aufkonzentrierung von Indiumzinnoxid durch eine thermi-
sche und/oder mechanische Behandlung der LCDs. 

 

 

                                                      
21 Z. B. Fa. STENA und Universität Chalmers, Montanuniversität Leoben, IUTA 
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Die Deponierung von LCDs ist aufgrund des hohen Organikgehalts von ca. 
15 % grundsätzlich unzulässig. Sie werden derzeit entweder der Verbrennung 
zugeführt oder in Hinblick auf eine mögliche künftige Rückgewinnung von Indi-
um zwischengelagert. 

 

2.2.2 Hintergrundbeleuchtung 

Das in den CCFL-Kapilllaren enthaltene Quecksilber wird im Betrieb der Lampe 
durch den Strom ionisiert und gibt UV Licht ab. Dieses wird durch das ebenfalls 
enthaltene Leuchtpulver in sichtbares Licht umgewandelt.  

Die Angaben zum Hg-Gehalt je Kapillare bewegen sich zwischen 2,522 bis 
10 mg/Stück23. Kaltkathodenfluoreszenzleuchten für spezielle Anwendungen 
sind gemäß Recast der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) bis 31.12.2011 vom Ver-
bot der Verwendung von Quecksilber in Elektrogeräten ausgenommen. Ab 
dann gelten je nach Länge der Lampen gestaffelte Toleranzwerte. Kurze Lam-
pen (< 50 cm) dürfen max. 3,5 mg, mittlere (50–150 cm) 5 mg und lange Lam-
pen (>150 cm) maximal 13 mg Hg enthalten. 

Relevant für den Hg-Gehalt in Flachbildschirmgeräten ist die Anzahl der enthal-
tenen Röhrchen. Aus den Ergebnissen von relativ aktuell (2010) an Altgeräten 
durchgeführten Versuchszerlegungen in Deutschland (IUTA 2011) und Öster-
reich (SALHOFER et al. 2012) kann eine durchschnittliche Anzahl von 3,2 Kapilla-
ren je PC-Monitor und von 15,8 Kapillaren je TV-Gerät24 bei der beobachteten 
Verteilung von Bildschirmdiagonalen abgeleitet werden. Für Laptops kann von 1 
bis 2 Kapillaren pro Gerät ausgegangen werden.  

Mit zunehmender Betriebszeit amalgamiert das zuvor elementar vorliegende 
Quecksilber an der Innenseite der Kapillaren bzw. am Leuchtstaub. Zum Anteil 
des in Altgeräten bereits amalgamiert vorliegenden – und daher bei Bruch we-
niger leicht freisetzbaren Anteils an Hg – liegen widersprüchliche Indizien, aber 
keine gesicherten Ergebnisse vor. Die Schweizer EMPA25 geht von einem An-
teil des leicht gasförmig freisetzbaren Hg von 50 bis 80 % aus, während die Be-
treiber der Anlage 1 davon ausgehen, dass der Großteil des Quecksilbers in 
gebundener Form an Leuchtstaub, Glas und Metallen vorliegt. Einer aktuellen 
Untersuchung der IUTA zufolge liegt bei Kapillaren aus Monitoren tendenziell 
weniger als die Hälfte des Quecksilbers leicht freisetzbar vor, während es bei 
Kapillaren aus TV-Geräten umgekehrt ist. Eine mögliche Erklärung könnte sein, 
dass Monitore zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung eine vergleichsweise längere 
Betriebszeit aufweisen26. 

 

 

 

                                                      
22 FLOYD (2002) 
23 KingCounty Solid Waste (2008): in EMPA (2011) 
24 Zugrunde liegt die durchschnittliche Anzahl an Kapillaren bei bestimmten Bildschirmgrößen und 

deren Verteilung in der Stichprobe 
25 EMPA (2011), vergleiche auch Kapitel 3.2.2 
26 SCHIEMANN (2011) 
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Nach der Behandlung liegen entweder intakte und gebrochene CCFL-Kapillaren 
mit einem Hg-Gehalt von einigen Hundert mg/kg vor oder Hg-angereicherte 
Feinfraktionen. Die Angaben zum Hg-Gehalt letzterer liegen je nach Anlage 
zwischen einigen und 30 mg/kg bzw. zwischen 200 und 500 mg/kg.  

Erstere werden in Behandlungsanlagen für Gasentladungslampen eingebracht. 
Dabei wird der gasförmig freisetzbare Teil des Quecksilbers über die Luft aus-
getragen und mittels Aktivkohle erfasst. Betreffend am Material gebundenes Hg 
kommt es durch diese Behandlung zu keiner weiteren Aufkonzentrierung.  

Feinfraktionen aus der mechanischen Behandlung werden derzeit untertage 
und auf Deponien für gefährliche Abfälle deponiert. 

 

2.2.3 Plasma-Paneel 

Der bei weitem überwiegende Masseanteil (99 %) des Plasma-Paneels entfällt 
auf Glas. Der Rest sind diverse Bestandteile/Beschichtungen wie Elektroden, 
die sogenannte Black Matrix (Carbon, Cr-Oxid), mgO-Beschichtung, flexible 
Ansteuerungselemente und Leuchtmittel. In Tabelle 18 im Annex sind Details 
zu den Anteilen bzw. Gehalten dargestellt. 

Bestimmte Elemente von Plasma-Paneelen, insbesondere Trennbarrieren und 
dielektrische Beschichtung, bestehen aus PbO-haltigem Glas. Aus Angaben 
von BAUDIN (2006) geht hervor, dass der Anteil von PbO-haltigem Glas am Glas 
der Paneele etwa 2,3 %, am Gesamtglas der Geräte etwa 1,5 % beträgt. 

Mittlerweile besteht die RoHS-Ausnahme vom Pb-Verbot für Bleioxid in be-
stimmten Strukturelementen von Plasmadisplays (PDP), wie der dielektrischen 
Schicht von Vorder- und Rückglas, der Bus-Elektrode, dem Black Stripe, der 
Adresselektrode, der Trenn-Barriere, nicht mehr. 

In Plasmapaneelen wird nur für die auf der Frontglasscheibe aufgebrachte 
Elektrodenschicht Indiumzinnoxid verwendet (da nur diese transparent sein 
muss). Der Indium-Gehalt eines Plasma-Paneels wird von BAUDIN (2006) mit 
12 mg/kg angegeben. 

Bis 2010 konnten quecksilberhaltige Plasmadisplays auf den Markt gebracht 
werden. Die RoHS-Ausnahme für die Beschränkung von Quecksilber in Plas-
madisplays (Toleranzwert: 30 mg/Display) ist seither ausgelaufen. Bei bestimm-
ten Bautypen ist Quecksilber in den Plasma-Zellen zwischen den beiden Glas-
platten enthalten. Gemäß LASSEN et al (2008) beträgt der Hg-Gehalt 5–
30 mg/Display. 

Im Inneren der Plasmazellen befinden sich u. a. Selten-Erd-Metalle enthaltende 
Leuchtstoffe. Beispiele für die entweder Blau, Grün oder Rot erzeugenden 
Leuchtstoffe sind: BaMgAl10O17:Eu2+ (Blau), Zn2SiO4:Mn2+ (Grün) oder 
(Y,Gd)BO3:Eu3+, Y(V,P)O4:Eu3+ oder Y2O2S:Eu3+ (Rot). Informationen zu Anteil 
und Häufigkeit der in den anfallenden Altgeräten tatsächlich enthaltenen 
Leuchtstoffe konnten nicht identifiziert werden. 
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2.2.4 Kunststoffe 

Zur Verteilung der in Flachbildschirmgeräten enthaltenen Kunststoffe sind z. B. 
Informationen aus einer im Jahr 2010 an Altgeräten durchgeführten Versuchs-
zerlegung27 verfügbar (SALHOFER et al. 2012). Der Anteil an flammschutzmittel-
haltigen Kunststoffen liegt im Bereich von 1,7 % (Monitore) und 8,6 % (TV-
Geräte) bezogen auf die gesamten Kunststoffe. Kunststoffe aus PC-Monitoren 
setzen sich aus deutlich mehr Acrylglas (PMMA) und PC/ABS im Vergleich zu 
Kunststoffen aus TV-Geräten zusammen. Bei ABS und PS ist es umgekehrt 
(vgl. Abbildung 12).  

 

Anteile verschiedener Kunststoffarten in Flachbildschirmgeräten 

 
 

 

Abbildung 12: Anteile verschiedener Kunststoffarten in Flachbildschirmgeräten. 

Durch das WEEE-Forum wurde eine Untersuchung zu den Gehalten der RoHS- 
Schadstoffe in Kunststofffraktionen aus der EAG-Behandlung durchgeführt 
(WÄGER et al. 2010). Für gemischte Kunststofffraktionen aus der manuellen 
Demontage von Flachbildschirmgeräten wurde festgestellt, dass die Gehalte an 
polybromierten Diphenylethern (Deca-, Penta- und Octa-BDE) und der polybro-
mierten Biphenlye (Deca BB) um mindestens eine Größenordnung unter dem 
RoHS-Grenzwert28 lagen. Dasselbe gilt für Pb, Hg und Cd28. Lediglich für Cr 
wurden teilweise höhere Werte, allerdings auch nicht über dem RoHS-Toleranz-
wert28, ermittelt. Die Hg-Gehalte lagen bei 0,04 bis 0,11 mg/kg. 

                                                      
27 Zerlegeversuche an ca. 90 LCD-Geräten (PC-Monitore und TV-Geräte) aus der Händler-Rück-

nahme 
28 RoHS-Grenzwerte für polybromierte Biphenyle, polybromierte Diphenylether, Pb, Hg und CrVI: 

1.000 mg/kg; für Cd: 100 mg/kg 
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In Bezug auf die Verwertung können 3 wesentliche Kunststoffgruppen unter-
schieden werden:  
• Sowohl bei der Demontage ausgebaute Acrylglas-Platten als auch gebro-

chen vorliegendes Acrylglas aus der mechanischen Behandlung werden dem 
Recycling zugeführt29.  

• Bei der Demontage anfallende Gehäusekunststoffe werden derzeit gemein-
sam mit Gehäusekunststoffen aus Bildröhrengeräten erfasst und vermarktet.  

• Die anteilsmäßig zwar unbedeutenden Reflektor- und Diffusorfolien fallen bei 
der Demontage relativ sauber an. Allerdings werden sie derzeit nicht getrennt 
erfasst und dem Recycling zugeführt, sondern via Mischfraktionen in Shred-
deranlagen entsorgt. Bei der mechanischen Behandlung fallen die Folien 
gemischt an und werden der Verbrennung (Ersatzbrennstoffproduktion) zu-
geführt. 

 

2.2.5 Leiterplatten 

Flachbildschirme enthalten sowohl Platinen/Leiterplatten mit hohen als auch 
solche mit geringen Edelmetallgehalten (Netzteile). In Hinblick auf die Behand-
lung ist insbesondere das Vorhandensein von Batterien/Akkus und Elektrolyt-
kondensatoren von Bedeutung. In LCD-TV-Geräten sind Kondensatoren mit ei-
ner Größe von > 2,5 cm üblicherweise enthalten30. In Monitoren und Laptops 
sind selten Kondensatoren dieser Größe enthalten.  

Zu den Eigenschaften der in Flachbildschirmen verwendeten Kondensatoren 
bzw. zum enthaltenen Elektrolyt sind keine Untersuchungen bekannt. Allerdings 
wurden Elektrolytkondensatoren aus Elektrokleingeräten untersucht. Dabei 
wurden unter anderem auch Substanzgruppen mit umweltgefährdenden sowie 
reproduktionstoxischen und krebserregenden Eigenschaften gefunden (EMPA 
2008).  

Kondensatoren fallen bei der Demontage an und werden gemeinsam mit Kon-
densatoren aus anderen Abfällen entweder in Verbrennungsanlagen für gefähr-
liche Abfälle eingebracht oder mechanisch aufbereitet. Quantitative Informatio-
nen dazu sind nicht bekannt. 
 

 

2.3 Materialzusammensetzung  

2.3.1 Hauptkomponenten 

Aus mehreren aktuelleren Zerlegeversuchen an LCD-Altgeräten in Österreich 
(SALHOFER et al. 2012), Deutschland (IUTA 2011) und der Schweiz (EMPA 2011) 
sind Daten zu den Gewichtsanteilen der Hauptkomponenten bzw. Materialien 
von PC-Monitoren, TV-Geräten und Laptops verfügbar (Tabelle 1). Zusätzlich 
sind die Bandbreiten der Durchschnittsgewichte für Monitore, TV-Geräte und 
Laptops, welche zerlegt wurden, angeführt. 

                                                      
29 Österreichische Abnehmer sind die Fa. Kruschitz oder Zentraplast  
30 SCHIEMANN (2011); eigene Anlagenbesuche 
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Monitore und TV-Geräte unterscheiden sich hinsichtlich Materialzusammenset-
zung v. a. dadurch, dass letztere insgesamt höhere Fe/Stahl- und Glas-Anteile 
aufweisen und vergleichsweise geringere Anteile an Aluminium und Kunststof-
fen. Bei Laptops ist naturgemäß der Anteil an Leiterplatten höher. Hinzu kommt 
der Akku, der – sofern enthalten – einen wesentlichen Anteil am Gesamtge-
wicht ausmacht. 

Während für TV-Geräte und Monitore die Angaben aus den unterschiedlichen 
Versuchen weitgehend im selben Bereich liegen, fällt auf, dass es bei den Lap-
tops größere Unterschiede zwischen den Untersuchungen gibt. 

Tabelle 1: Wertebereiche der Anteile der Hauptkomponenten in LCD-Altgeräten (in %) 
(Quellen: EMPA 2011, SALHOFER et al. 2012, IUTA 2011). 

Komponente /Material PC-Monitore TV-Geräte Laptops 

 % % % 

Metalle  39–47 44–54 15,2–35 
       Fe/Stahl 41–44 49–54 11,3 

       Al 3,3–5,2 0,6–3 3,9 

Glas 0 0–14 0 

Kunststoffe 29,9–36,5 18,5–30,1 14,5–37,4 

Kabel 1,1–3,3 0,9–2,2 0,8–1 

Leiterplatten 7,4–8,5 6,1–11 6,5–15,6 

LCD-Anzeigen 7,4–9,5 6–8,2 7,8–18,5 

Hintergrundbeleuchtung 0,3–1 1–1,1 1 

Akkus 0 0 7,8–18,5 

„Abfall“ 0–3 0–4 0–3 

Gerätegewicht (kg) 4,3–5,7 13,4–15,1 2,5–2,7 

 

Tabelle 2 zeigt die Aufteilung des Gesamtgewichts eines Plasma-TV-Geräts auf 
die Hauptkomponenten eines Plasma-TV-Geräts anhand von Daten, die aus 
der Zerlegung eines 42-Zoll-Geräts gewonnen wurden (BAUDIN 2006). Plasma-
Bildschirmgeräte haben im Vergleich zu LCD-Geräten einen deutlich höheren 
Glasanteil (insgesamt über 40 %) und mit etwa 4 % einen deutlich geringeren 
Kunststoffanteil. Insgesamt sind sie schwerer als LCD-TV-Geräte vergleichbarer 
Größe.  

Hauptkomponenten 
Plasma-Geräte 
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Tabelle 2: Anteile der Hauptkomponenten eines 42“ Plasma-TV-Geräts (in %)  
(Quelle: BAUDIN 2006). 

Komponente/Material Anteil 

 % 

Metalle (Gehäuse)  33,3 
     Fe/Stahl 11,4 

     Al 26,5 

Glas (Frontglas) 15,2 

Kunststoffe (Gehäuse) 3,7 

Kabel 0,9 

Elektronik/ Leiterplatten 18,6 

Plasma-Anzeige (v. a. Glas) 28,1 

Anderes  0,2 

Gerätegewicht (kg) 32,5 

 

 

2.3.2 Quecksilber und Indium 

Im Folgenden wurden die Gehalte von Quecksilber und Indium für die derzeit 
anfallenden Flachbildschirm-Altgeräte abgeschätzt31.  

Der Hg-Gehalt in Flachbildschirmgeräten wurde auf Basis der in Kapitel 2.2.2 
angeführten Informationen zum Gehalt in den Kapillaren von LCD-Schirmen 
und der Verteilung von Bildschirmgrößen in den Altgeräten abgeschätzt. In An-
lehnung an die neuen RoHS-Toleranzwerte wurde ein Hg-Gehalt von 
5 mg/Kapillare für TV-Geräte bzw. von 3,5 mg für Monitore und Laptops ange-
nommen. Die Anzahl der Kapillaren wurde nach Ergebnissen aus den oben er-
wähnten Versuchen32 abgeschätzt (3,2 Stk. pro Monitor, 15,8 Stk. pro TV-Gerät 
und 1,5 Stk. in Laptops). Bei mittleren Gerätegewichten von 5 kg (Monitor), 
15 kg (TV) und 2,7 kg (Laptop) ergeben sich die in Tabelle 3 dargestellten Hg-
Gehalte in den einzelnen Gerätearten. Unter Zugrundelegung einer stückmäßi-
gen Verteilung von 70 % Monitoren, 25 % TV-Geräte, 5 % Laptops (Schätzun-
gen zur aktuellen Zusammensetzung der Altgeräte durch österreichische 
Behandler), resultiert ein Hg-Gehalt im Flachbildschirmgeräte-Mix von knapp 
4 mg/kg. Vergleichsweise geben TAVERNA et al. (2010) den Gehalt von Hg in im 
Wiener Restmüll vorgefundenen Flachbildschirmen mit 4,1 mg/kg an.  

Als Basis für die Abschätzung des in den Flachbildschirmen enthaltenen Indi-
ums wurden der in LCDs aus Altgeräten analysierte Gehalt von 170 mg/kg (vgl. 
Kapitel 2.2.1) und die Anteile der Displays an den Gesamtgeräten gemäß der 
oben erwähnten Versuchszerlegungen verwendet. Unter Zugrundelegung einer 
stückmäßigen Verteilung von 70 % Monitoren, 25 % TV-Geräte, 5 % Laptops 

                                                      
31 Aufgrund des geringen Anteils der Plasma-Geräte und der unsicheren Datenlage betreffend de-

ren Hg-Gehalt wurden diese hier nicht berücksichtigt. Ein höherer Anteil an Plasmageräten im 
Gerätemix führt sowohl bei Hg als auch bei Indium zu geringeren Gehalten bezogen auf das Ge-
wicht der Altgeräte. 

32 SALHOFER et al. 2012, IUTA 2011 
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(Schätzungen zur aktuellen Zusammensetzung der Altgeräte durch österreichi-
sche Behandler) resultiert ein In-Gehalt im Flachbildschirmgeräte-Mix von ca. 
13,4 mg/kg (Tabelle 3). 

Tabelle 3: Abschätzung Quecksilber- und Indiumgehalte in Flachbildschirmaltgeräten 
(in mg/kg) (Quellen: Umweltbundesamt auf Basis: EMPA 2011, SALHOFER et 
al. 2012, IUTA 2011). 

 PC-Monitore TV-Geräte Laptops Mix 

Hg (mg/kg) 2,3 5,3 1,9 3,8 

In (mg/kg) 14,2 12,4 22,4 13,4 
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3 SAMMLUNG UND BEHANDLUNG VON 
FLACHBILDSCHIRMGERÄTEN UND DEREN 
UMWELTAUSWIRKUNGEN  

In den folgenden beiden Kapiteln werden Informationen zu Sammlung, Trans-
port und Behandlung von Flachbildschirmgeräten (v. a. Ergebnisse aus Versu-
chen sowie Auskünfte österreichischer Behandler) zusammengestellt.  

 

 

3.1 Sammlung und Transport 

Flachbildschirmgeräte werden derzeit zumeist gemeinsam mit anderen Bild-
schirmgeräten in Gitterboxen oder auf Paletten mit Folienumwicklung, aber 
auch in loser Schüttung in Großcontainern gesammelt bzw. zu Behandlern 
transportiert33. Bei größeren Anfallstellen werden Flachbildschirmgeräte auch 
separat erfasst. Die Sammlung von Laptops gemeinsam mit Bildschirmgeräten, 
anstatt gemeinsam mit Elektrokleingeräten, ist österreichweit noch nicht durch-
gängig umgesetzt34,35. Zum Teil werden Flachbildschirme bei kommunalen 
Sammelstellen auch als EAG-Gemisch (Kleingeräte, Bildschirmgeräte, Großge-
räte) gesammelt, was zu einer höheren Beschädigungsrate der Flachbild-
schirmgeräte führen kann.  

Durch Beschädigungen der LCD-Geräte beim Transport kann es zum Austritt 
von Quecksilber aus der Hintergrundbeleuchtung kommen. Im Vergleich zu TV-
Geräten ist bei Monitoren aufgrund der Bauweise das Bruchrisiko geringer (vgl. 
Kapitel 2.1). Abbildung 13 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen der 
äußeren Beschädigung (links) und der Zerstörung der CCFL-Kapillaren (rechts) 
eines TV-Geräts. Bei Monitoren bedeutet eine äußere Beschädigung des Dis-
plays nicht unbedingt, dass auch Kapillaren gebrochen sind36. 

                                                      
33 Die Liste der verwendeten Behältnisse umfasst laut Auskünften von Anlagenbetreibern: Gitterbo-

xen, Gitterwägen, Stapelbehälter 800l und 1600l, Palletten, Palloxen, Kunststoffcontainer, Stahl-
container von 2 bis 40 m3. 

34 Beispiele aus Tirol, Vorarlberg und NÖ 
35 Vgl. EAG-Geräteliste des BMLFUW (Stand Jänner 2011) 
36 KRUKENBERG (2010), EMPA (2011), Angaben österreichischer Anlagenbetreiber 
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Abbildung 13: Beschädigt angeliefertes Display, äußere Beschädigung (links) und Effekt 
auf Hintergrundbeleuchtung (rechts) (Quelle: Umweltbundesamt). 

Durch die European Electronics Recycling Association (EERA) wurden Versu-
che zur Quecksilberfreisetzung aus LCD-Displays bei unsachgemäßem Hand-
ling durchgeführt. Durch Abwerfen von LCD-Geräten aus ca. 3 m Höhe in einen 
Stahl-Container gingen 20 % der in den Geräten enthaltenen CCFL-Kapillaren zu 
Bruch. Es wurde die Hg-Konzentration in einem luftdicht verschlossenen Con-
tainer über mehrere Tage beobachtet. Erhöhte Hg-Konzentrationen wurden 
über mehrere Stunden beobachtet. Nach etwa 1,5 Stunden wurde mit 10 μg 
Hg/m³ (vergleiche MAK-Wert: 50 µg/m3) der höchste Wert gemessen. Tempera-
turerhöhung in diesem Zeitraum führte zu einem Anstieg der Hg-Konzentration 
in der Luft (KRUKENBERG 2010). Die insgesamt freigesetzte Hg-Fracht ist aller-
dings nicht bekannt.  

Im Rahmen eines Batchversuches durch die Schweizer EMPA wurden bei An-
lieferung von 58 Flachbildschirmgeräten bei 3 Geräten eine oder mehrere de-
fekte Hintergrundbeleuchtungen vorgefunden. Bezogen auf die enthaltenen 
CCFL-Kapillaren entsprach dies einer Bruchrate von 1 % (EMPA 2011). 

Die Schätzungen österreichischer Anlagenbetreiber zum Zustand der Geräte 
bei Anlieferung schwanken zwischen „großteils intakt“ und einer sichtbaren Be-
schädigung bei bis zu 50 % der Geräte. Häufig wurde die Beschädigungsrate 
mit 2 bis 10 % geschätzt.  
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3.2 Behandlung  

In Österreich werden in 15 Anlagen Bildschirmgeräte behandelt (siehe Anhang, 
Tabelle 17). 

Vier dieser Anlagen (STENA, TSG Tiroler Schredder, VISP, BAN) gaben an, 
keine Behandlung von Flachbildschirmen durchzuführen. Diese 4 Anlagen 
übernahmen zusammen im Jahr 2010 37 % der Bildschirmgeräte. 

Die Fa. STENA plant Flachbildschirme zur mechanischen Aufbereitung zur Fa. 
Griag zu exportieren. Die Fa. TSG lagert die Flachbildschirmgeräte derzeit aus-
schließlich. VISP und BAN entfernen Kabel und geben die Flachbildschirme an 
die Fa. Saubermacher weiter. 

Die Fa. Saubermacher, welche bisher Flachbildschirme an den Standorten Unter-
prämstetten und Wien zerlegt hat, plant die gesamte Behandlung von Flach-
bildschirmen in Wien durchzuführen. Es ist angedacht, Standfuß und Gehäuse 
manuell zu demontieren und die Geräte anschließend in der im November 2011 
in Betrieb genommenen mechanischen Aufbereitungsanlage für Lampen zu be-
handeln.  

In den übrigen Anlagen, welche zusammen im Jahr 2010 etwa 40 % der Bild-
schirmgeräte übernahmen, werden Flachbildschirme zumindest sporadisch bzw. 
versuchsweise manuell zerlegt. 

Im Folgenden werden die manuelle Demontage und die mechanische Behand-
lung beschrieben. In der Praxis werden verschiedene Kombinationen der bei-
den Optionen ausgeführt. Kabel und Standfuß werden jedenfalls zumeist vor 
einer mechanischen Behandlung entfernt. 

 

3.2.1 Manuelle Demontage 

Grob können bei LCD-Monitoren und TV-Geräten 3 Demontageschritte unter-
schieden werden: 
1. Entfernung von Kabel, Standfuß und Gehäuse, 
2. Freilegen des LCD-Moduls durch Entfernen von inneren Metall- und Kunst-

stoffteilen und elektronischen Bauteilen, 
3. Zerlegung des LCD-Moduls: Demontage von Rückwand und Rahmen des 

Moduls, Entnahme von Filterfolien bzw. -platten, Entnahme der CCFL-
Kapillaren aus den Verankerungen, Entfernung der Leiterplatten, Freilegung 
des Flüssigkristalldisplays. 

 
Bei Laptops umfasst die manuelle Behandlung: 
1. Entnahme der Akkus, 
2. Trennung von Displayeinheit und Tastatureinheit, 
3. Freilegen des LCD-Moduls durch Entfernen des Kunststoffgehäuses, 
4. Zerlegung des LCD-Moduls. 

Außerdem wird die Tastatureinheit in Leiterplatten, Laufwerke, Gehäuse etc. 
zerlegt. 

Anlagen in 
Österreich 

Demontage-Schritte 
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Die Demontage der Flachbildschirme erfolgt üblicherweise an denselben Ar-
beitsplätzen, an denen auch die Bildröhrengeräte zerlegt werden. Außer bei ei-
ner Anlage (E.R.S.) werden Flachbildschirmgeräte getrennt von den Röhrenge-
räten chargenweise zerlegt.  

Laut Angaben der SMK sind bei einem Teil der Geräte, die Module nicht immer 
mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand von anderen Bauteilen (z. B. Platinen) 
zu trennen. Daher werden sie der mechanisch/automatischen Zerkleinerung 
und Sortierung (in Fe, Al, Cu inkl. Edelmetalle und Restfraktion (Kunststoffe und 
Glas)) zugeführt. Alle anderen Anlagen gaben an, zumindest die ersten beiden 
Demontageschritte – also die Freilegung des LCD-Moduls – durchzuführen. 
Drei Anlagen (Loacker, Wildauer, Bazar) führen keine Zerlegung des LCD-
Moduls mehr durch.  

Von den Anlagen, welche bereits LCD-Module zerlegten, werden die Geräte 
meist komplett in einem Arbeitsschritt demontiert. Bei der Fa. AVE werden ein-
zelne Demontageschritte räumlich und zeitlich getrennt durchgeführt. 

Zum Zeitbedarf für die Demontage von Flachbildschirmgeräten liegen Literatur-
angaben aus diversen Versuchsaufarbeitungen vor (siehe Tabelle 4). Die Zer-
legung von LCD-TV-Geräten ist zeitaufwändiger als die von Monitoren und Lap-
tops. Plasmageräte zu demontieren dauert am längsten. Bei der Interpretation 
dieser Angaben muss allerdings beachtet werden, dass sich die Rahmenbedin-
gungen – wie Demontagetiefe oder der Zeitdruck des Personals etc. – dieser 
Versuche von jenen eines Routinebetriebs unterscheiden können. Geräte aus 
der kommunalen Sammlung erfordern aufgrund der stark variierenden Bauwei-
sen meist mehr Zeit, als Chargen gleichartiger Geräte wie z. B. aus der Garan-
tierücknahme oder aus Monitor-Austauschaktionen großer Firmen.  

Tabelle 4: Demontagedauer (in Minuten/Gerät) (Quellen: siehe Tabelle). 

LCD-
Monitor 

LCD-
TV 

Lap-
top 

Plasma-
TV 

Flachbild-
schirm-Mix 

Quelle 

9 12 9 35  WRAP, 2010 

18 24    SALHOFER, 2012 

 15  EMPA, 2011 

 

Laut Angaben der österreichischen Behandler beträgt die Demontagedauer ca. 
15 bis 20 min/Stück. Als Extremwerte wurden 30 min/Stück angegeben.  

Aus Versuchsaufarbeitungen sind Angaben zum Anteil gebrochener CCFL-Ka-
pillaren von LCD-Geräten verfügbar (Tabelle 5). WRAP (2010) weist darauf hin, 
dass für die angegebenen Werte keine Unterscheidung getroffen werden kann, 
ob die Zerstörung bereits beim Transport oder erst beim Öffnen der Geräte er-
folgt ist. Weiters wird angegeben, dass beim Demontieren der Kapillaren selbst 
eine vernachlässigbare Anzahl brach. Dies steht allerdings im Gegensatz zu 
den Beobachtungen von EMPA (2011), wonach der größere Anteil der Kapillaren 
bei der Demontage zerbrach. 

Demontage in 
Österreich 

Demontagedauer 

Erfahrungen aus 
Österreich 

Kapillarenbruch  
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Tabelle 5: Anteil nach der Demontage gebrochen vorliegender CCFL-Kapillaren (in %) 
(Quellen: s. Tabelle). 

LCD-
Monitor 

LCD-TV Laptop Flachbildschirm-Mix Quelle 

22,6 14,5 35,3 17 WRAP, 2010 

<5 20   EMPA, 2011 

 

Die Angaben von österreichischen Anlagenbetreibern zum Anteil gebrochener 
Kapillaren nach der Demontage bewegen sich zwischen einem Drittel und „dem 
Großteil“. Nach den Schätzungen der Fa. AVE verteilt sich das Zerbrechen zu 
ähnlichen Teilen auf 1) Transport und Gehäuse-Demontage, 2) die Zerlegung 
des Moduls und 3) die Entnahme der Kapillaren aus der Verankerung. 

Die Schweizer EMPA führte Messungen zur Hg-Konzentration in der Luft bei 
der Demontage von Flachbildschirmen durch (EMPA 2011). Die Versuchszerle-
gung fand an Arbeitsplätzen mit einer aktiven Absaugung (Abbildung 14) statt. 
Dabei wurde beobachtet, dass – auch bei erhöhten Bruchraten – die Hg-
Immissionen im Arbeitsbereich unter den MAK-Werten (2–7 µg/m3) lagen. An 
denjenigen Orten, wo zerbrochene Kapillaren in konzentrierter Form gelagert 
wurden, wurden allerdings die MAK-Werte regelmäßig überschritten. In einem 
Fass mit zerbrochenen Röhrchen wurden 1.000 µg/m3 gemessen, direkt über 
dem Fass kurz nach Öffnen des Deckels 180 µg/m3. Direkt aus zerbrochenen 
Kapillaren angesaugte Luft wies Konzentrationen von knapp 2.000 µg/m3 auf. 
Angaben zur aus den Kapillaren insgesamt freigesetzten Quecksilberfracht lie-
gen allerdings nicht vor. 

 

 

Abbildung 14: Arbeitsplatzabsaugung am Demontagearbeitsplatz (Quelle: EMPA, 2011). 

Im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Zerlegetisches für Flachbild-
schirme wurden von der UNTHA Recyclingtechnik GmbH in Kooperation mit 
dem Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUTA) Versuche zum Hg-
Austritt aus gebrochenen Kapillaren durchgeführt. Die Freisetzung unmittelbar 
nach dem Brechen hängt dabei weitgehend von der Länge der Kapillare ab. 
Laut HESSLER (2011) wurden in der austretenden Luft bei den kürzesten Kapilla-

Erfahrungen in 
Österreich 

Quecksilber-
freisetzung  
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ren (71 cm) etwa 700 µg/Nm3, aus den längsten (127 cm) fast 2.000 µg/Nm3 

gemessen. Bei den kürzesten Lampen lagen die Werte nach etwa einer Viertel-
stunde wieder unter 100 µg/m3. Bei langen Kapillaren traten auch nach einer 
Stunde noch deutlich messbare Konzentrationen auf. Angaben zu den freige-
setzten Hg-Mengen liegen nicht vor.  

Laut Angaben der Fa. Saubermacher waren bei Messungen im Bereich der 
Zerlegearbeitsplätze die MAK-Werte nicht überschritten. Bei den meisten be-
fragten Anlagen wurden noch keine Messungen der Quecksilberkonzentration 
in der Luft durchgeführt. 

Wie bereits erwähnt, wurde von der Fa. UNTHA Recyclingtechnik GmbH in Ko-
operation mit dem Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUTA) eine De-
montagewerkbank für LCD-Geräte bzw. -Module entwickelt. Diese wurde in 
Hinblick auf die Erfassung der bei der Demontage zu erwartende Quecksilber-
freisetzung ausgestattet und dimensioniert. Es handelt sich bei dieser Kom-
paktanlage um einen, mit Ausnahme der Eingriffsöffnung geschlossenen 
Zerlegetisch. Die Arbeitsfläche verfügt über Öffnungen, durch welche zerbro-
chene Kapillaren in die dicht verbundenen Sammelgebinde eingebracht werden 
können. Die abgesaugte Luft (250 m3/h) wird einem schwefeldotierten Aktivkoh-
lefilter zugeführt.  

 

 

Abbildung 15: Demontagetisch der Fa. UNTHA (Quelle: http://www.untha-
recyclingtechnik.de/Eigene_Dateien/sonstiges/prospekt_lcd-d.pdf). 

Fünf der Anlagen (AVE, Loacker, SMK, E.R.S. und Saubermacher) verfügen 
über eine Erfassung der Abluft über den Zerlegearbeitsplätzen. Die Reinigung 
der Abluft erfolgt mittels Staubfilter. Eine Anlage (SMK) verfügt zusätzlich über 
einen Aktivkoksfilter. Bei den Anlagenbesuchen konnte allerdings beobachtet 
werden, dass nicht alle Arbeitsschritte an den mit Absaugung ausgestatteten 
Arbeitsplätzen stattfinden.  

 

Erfahrungen aus 
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Arbeitsplatz-
absaugung 

Situation in 
Österreich 
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In Kapitel 2.3 wurden bereits die Anteile einzelner Hauptkomponenten/Ma-
terialien verschiedener Flachbildschirmgeräte dargestellt. Im Routinebetrieb fin-
det allerdings meist keine komplette manuelle Auftrennung der Materialien statt. 
Insbesondere fallen diverse Kunststoff/Metallverbunde an, welche dann in 
Shredderanlagen weiter aufgetrennt werden (z. B. Standfüße). In Tabelle 6 sind 
jene Fraktionen angeführt, die laut Betreiberinformationen in der Praxis anfal-
len37, sowie Informationen zu deren weiterer Behandlung. Die Mengen der 
Fraktionen aus der Demontage von Flachbildschirmen werden mit einer Aus-
nahme von den Behandlern nicht separat erfasst. 

Tabelle 6: Fraktionen, die bei der Demontage in der Praxis anfallen (Quelle: Befragung 
Anlagenbetreiber, 2011). 

Fraktion Weitere Behandlung 

Gehäusekunststoffe Meist gemeinsam mit Gehäusekunststoff aus 
Röhrengeräten erfasst, teilweise Trennung in 
hell/dunkel 

Acrylglasplatten Kunststoff-Recycling 

Weitere Kunststofffolien Restmüll, Beigabe zu Kunststoff/Metall-
Fraktion zur Behandlung in Shredderanlagen 

Kunststoff/Metall-Mix Shredderanlagen 

Fe/Stahl Stahlwerk 

Al Al-Hütte 

Kabel Gemisch aus externen und anderen Kabeln, 
mechanische Aufbereitung 

Leiterplatten und div. Elektronik Trennung in hoch- und niederqualitative, me-
chanische Aufbereitung, Hütten 

Stecker Mechanische Aufbereitung, Hütten 

Kondensatoren Verbrennungsanlage für gefährliche Abfälle, 
mechanische Aufbereitung 

LCD-Module k. A., Zwischenlagerung 

LCDs mit Hintergrundbeleuchtung Verbrennungsanlage für gefährliche Abfälle, 

LCDs ohne Hintergrundbeleuchtung Lagerung 

Hintergrundbeleuchtung (CCFL-
Kapillaren) 

Lampenbehandlung, Lagerung 

 

Die Lagerung der hinsichtlich Quecksilberemissionen besonders relevanten 
CCFL-Kapillaren erfolgt sowohl in geschlossenen Metall- und Kunststofffässern, 
als auch in offenen Gebinden. Insbesondere zur Zwischenlagerung nach der 
Entnahme an den Arbeitsplätzen werden meist offene Boxen – auch für gebro-
chene Röhrchen – verwendet38. 

 

                                                      
37 Nicht alle Fraktionen fallen in allen Anlagen an 
38 Gemäß § 7 (2) der Abfallbehandlungspflichtenverordnung ist bei der Behandlung quecksilberhaltiger Bauteile 

ein Auftreten diffuser Quecksilberemissionen durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. 

Fraktionen aus der 
Zerlegung 

Lagerung 
Fraktionen 
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3.2.2 Mechanische Behandlung  

Zielsetzung der mechanischen Behandlung ist die Gewinnung verwertbarer 
Wertstofffraktionen bei höherem Durchsatz bzw. zu niedrigeren Kosten als mit-
tels Demontage bei gleichzeitiger Abscheidung/Anreicherung des in LCD-Bild-
schirmen enthaltenen Quecksilbers. 

Tabelle 7 gibt einen Überblick über Behandlungsanlagen zur mechanischen 
Behandlung von Flachbildschirmen in Europa.  

Grundsätzlich ist zu unterscheiden in Anlagen, die speziell in Hinblick auf die 
Behandlung von Flachbildschirmen entwickelt wurden, wie z. B. die Anlage der 
Fa. Griag, und Anlagen zur Behandlung von Gasentladungslampen, in denen 
auch Flachbildschirme behandelt werden (können).  

Im Rahmen der gegenständlichen Erhebung konnten für 3 Behandlungs-
Anlagen nähere Informationen erhalten werden: zur Anlage der Fa. Griag in 
Deutschland, von der Fa. Saubermacher und zur Anlage der Fa. Sovag/Veolia 
in der Schweiz.  

Die beiden letzteren setzen eine von der Fa. Air Mercury entwickelte Kompakt-
anlage, die sogenannte „Blubox“39 ein. Die Anlage der Fa. Saubermacher in 
Wien ist seit Ende 2011 im Probetrieb. Die ersten Probeaufbereitungen von 
Flachbildschirmen sind für April/Mai 2012 geplant. 

Tabelle 8: Anlagen zur mechanischen Behandlung von Flachbildschirmen in Europa.  

Betreiber Standort Status Input Verfahren Kapazität 

Griag Glassrecycling AG 
http://www.griag.de 

Werder (D) in Probebetrieb 
(seit 2010) 

Flachbildschirme trocken 3.000 t/a 

 

Saubermacher AG 
http://saubermacher.at/we
b/at/ 

Wien (AT) in Probebetrieb 
(seit 2011) 

Lampen, 
Flachbildschirme 

angedacht 

trocken 1.500 t/a 
(insg. ge-
nehmigt, 

Lampen + 
FBS) 

Sovag/Veolia  
www.veolia-
es.ch/de/tatigkeiten/sonde
rabfalle/lampenrecycling/ 

Rubigen (CH) in Betrieb (seit 
2011) 

Lampen, 
Flachbildschirme 

trocken 10.000 t/a 
(insgesamt 
genehmigt; 

FBS geplant: 
800 t/a 

Air Mercury AG 
5708 Birrwil (CH) 
www.airmercury.com 

bei Lyon (F) in Betrieb Lampen, 
Flachbildschirme 

trocken k.A 

Galloo N.V. (B) 
http://www.galloo.com/ind
ex_2008.html 

Menen (B) in Probebetrieb Flachbild-
schirme 

nass k.A. 

Apparec, Coolrec Group 
http://www.coolrec.com/ 

Tisselt (B) in Betrieb jedenfalls Flach-
bildschirme 

nass k.A. 

 

Des Weiteren wird durch Recupyl in Frankreich eine Versuchsanlage betrieben40. 

                                                      
39 http://blubox.ch/blubox 
40 http://www.recupyl.com/107-flat-screen-display.html 

Anlagen 
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Grundsätzlich kann in nasse und trockene Verfahren unterschieden werden. Zu 
den nassen Verfahren konnten im Rahmen der gegenständlichen Studie nur 
wenige Informationen erhoben werden. 

Die mechanische Behandlung erfolgt in geschlossenen, unter Unterdruck be-
triebenen Zerkleinerungsanlagen mit Kontrolle der gasförmigen Emissionen und 
einer anschließenden automatischer Materialsortierung.  

Die verfügbaren Angaben zum Durchsatz der mechanischen Verfahren liegen 
bei 0,5 t/h und 9,9 t/d.  

Die Firmen Griag und Sovag behandeln ausschließlich LCD-Geräte. Es werden 
sowohl bereits freigelegte LCD-Module – wenn so angeliefert – als auch Flach-
bildschirmgeräte eingebracht. Kabel und Standfüße werden dabei meist vorher 
abmontiert. In den Anlagen der Firmen Galloo und Apparec werden auch Plas-
mageräte eingesetzt. 

Die Materialaufgabe erfolgt manuell entweder über ein Förderband oder unmit-
telbar über einen Einwurfschacht.  

In einem ersten Schritt wird das Material geshreddert. Bei diesem Aufschluss 
wird ein Teil des in der Hintergrundbeleuchtung enthaltenen Quecksilbers gas-
förmig freigesetzt. Ein weiterer Teil findet sich als Anhaftung an ebenfalls frei-
gewordenem Leuchtstaub sowie als Anhaftung an Bestandteilen der CCFL-Ka-
pillaren (Glas, Elektrode). Anschließend wird durch Absieben das am Material 
anhaftende Hg in einer Feinfraktion angereichert. Der Anteil dieser Feinfraktion 
bezogen auf den Behandlungsinput beträgt zwischen < 10 und 13 %.  

Zur Vermeidung von direkten Quecksilberemissionen werden die Anlagen unter 
Unterdruck41 betrieben. Sie verfügen über Staub- und Quecksilberabscheidung 
mittels Zyklonen, Gewebefilter, HEPA-Filter und Aktivkohlefilter. Eine Anlage 
setzt zur Quecksilber-Abreicherung zusätzlich eine Wärmebehandlung des Ma-
terialstroms ein.  

Neben den genannten abgesiebten Feinfraktionen wird Hg weiters in Staub- 
oder sogenannten Leuchtmittelfraktionen (v. a. mittels Zyklon), sowie in der Ak-
tivkohle abgeschieden. Bei jener Anlage, welche Lampen und Flachbildschirme 
gemeinsam behandelt, handelt es sich bei der Leuchtmittelfraktion um ein Ge-
misch, das aus beiden Abfallarten stammt. 

Zum Verhalten und Verbleib von Quecksilber in (trockenen) mechanischen Ver-
fahren liegen Informationen aus Aufbereitungsversuchen vor. 

Von der Schweizer EMPA wurden grundlegende Untersuchungen zum Verhal-
ten von Quecksilber bei der mechanischen Behandlung von Flachbildschirmen 
durchgeführt und publiziert (EMPA 2011). Bei einer Versuchsaufarbeitung in ei-
nem Granulator – ohne Kontrolle der Emissionen in die Luft – wurden folgende 
Erkenntnisse gewonnen: 
• Nur etwa 24 bis 35 % des geschätzten Quecksilberinputs finden sich in Mate-

rialfraktionen wieder (der Rest ist emittiert oder hat sich in der Anlage abge-
lagert). 

• Der überwiegende Anteil (> 90 %) des Hg in den Materialfraktionen wird in 
Feinfraktionen aufkonzentriert. 

                                                      
41 Absaugung ständig (max. 2.000 bis max. 5.000 m3/h) 
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• Die erhaltenen Metall- und Kunststofffraktionen wiesen Hg-Gehalte zwischen 
0,14 und 0,9 mg/kg auf. 

• Höhere Temperatur (getestet wurde bei 8°C bzw. 17°C) führte zu höheren 
Hg-Emissionen aus der Anlage. 

Im Rahmen eines Batchversuchs mit Neugeräten eines bestimmten Herstellers 
wurde für eine der Anlagen ermittelt, dass > 80 % des insgesamt eingebrachten 
Quecksilbers aus dem Material ausgeschleust werden; etwa die Hälfte davon in 
einer Feinfraktion.. 

Dass bei trockenen Verfahren max. 40 % des Hg-Inputs mit Feinfraktionen aus-
geschleust werden, wird auch im Routinebetrieb bestätigt. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Ermittlung einer Quecksilber-Ab-
scheide-Rate bezogen auf den Input nicht exakt möglich ist, da man betreffend 
Hg-Gehalt in der Hintergrundbeleuchtung, also im Behandlungsinput, auf 
Schätzungen angewiesen ist. 

Das zerkleinerte Materialgemisch wird im Anschluss automatisch sortiert. Die 
Verfahren unterscheiden sich dabei dadurch, dass die Sortierung entweder in-
nerhalb des gekapselten Anlagenteils stattfindet (Blubox) oder sich die wesent-
lichen Trennaggregate außerhalb befinden (Griag).  

Ein weiterer Unterschied liegt in der Tiefe der Materialtrennung. Bei der Blubox, 
wo Magnetscheidung, verschiedene Siebschritte und NE-Scheidung zum Ein-
satz kommen, werden mit Ausnahme einer Fe-Fraktion keine direkt in Recyc-
linganlagen einsetzbaren Wertstofffraktionen erzielt, sondern Material-Gemische, 
die an weitere Aufbereitungsanlagen übergeben werden (müssen). 

Die Materialsortierung der Anlage der Fa. Griag umfasst Magnetscheidung, 
Wirbelstromscheidung zur Trennung von Kunststoff- und NE-haltigen Fraktio-
nen, Metalldetektion und Sortierung, mit der beispielsweise Leiterplatten oder 
Acrylglas (PMMA) angereichert werden. Weiters wird eine manuelle Nachsortie-
rung durchgeführt. Theoretisch können mit den vorhandenen Trennaggregaten 
neben Fe-Fraktionen auch Kunststoff- und NE-Fraktionen für den direkten Ein-
satz in Kunststoffrecyclinganlagen oder NE-Hütten erzielt werden. In der Praxis 
richtet sich die tatsächliche Trenntiefe nach Auslastung und Marktpreisen für 
die erhaltenen Fraktionen. 

Von 2 Anlagen sind Angaben zur Verteilung der erhaltenen Materialfraktionen, 
sowie zu Einsatz bzw. Verbleib verfügbar.  

Bei den in Tabelle 9 dargestellten Fraktionen handelt es sich um Ergebnisse 
aus einem Batchversuch mit Neugeräten eines bestimmten Herstellers.  

Materialsortierung 

Materialfraktionen 
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Tabelle 9: Ausbeute an Materialfraktionen (in %) und Einsatz/Verbleib (Quelle: Betreiberangaben). 

Fraktionen  Ausbeute (%) Einsatz/Verbleib 

Fe-Fraktion 30 Stahlwerk 

NE-Fraktion (v. a. Al) 
8,5 

Al-Hütte 

Leiterplatten (inkl. Stecker, Anschlüsse) NE-Hütte 

Kunststoff transparent (Acrylglas) 18 Kunststoffrecycling direkt 

Mischkunststoff (Restmetallgehalt) 18 Kunststoffaufbereiter zur Trennung in ABS, PC-
ABS (Recycling) und Entfernung Restmetalle 

Kunststofffolien 2,5 Ersatzbrennstoff-herstellung 

LCD-Fraktion (Restgehalte an Metallen, 
Kunststoffen) 9,33 Deponierung, mittlerweile Zwischenlagerung 

Hg-haltige Feinfraktion (< 10 mm, Mischfrakti-
on aus Leuchtstaub, Glas, Kunststoff, Metalle) 13,5 Deponie für gefährliche Abfälle 

Staub (Hg-reich) 0,13 Deponie für gefährliche Abfälle 

Beladene Aktivkohle   Untertagedeponie 

 

Von einer zweiten Anlage wurden folgende Informationen (siehe Tabelle 10) zu 
den Materialfraktionen und deren Einsatz/Verbleib angegeben. Eine genaue In-
formation zur tatsächlich – nach nachfolgender Aufbereitung der Wertstoff-
Mischfraktion – erreichten Verwertungsquote ist (noch) nicht verfügbar. 

Tabelle 10: Ausbeute an Materialfraktionen (in %) und Einsatz/Verbleib (Quelle: 
Betreiberangeben).  

Fraktionen  Ausbeute (%) Einsatz/Verbleib 
Fe-Metall k.A. Recycling 

KS-NE-Fraktion Mischfraktion k.A. “recyclingfähig” 

Leuchtstoffpulver42 k.A. Untertagedeponie 

andere (die abgesiebte Freinfraktion) k.A. Hg-Verarbeiter (Hg-
Destillation) 

 

Der Grenzwert für den Hg-Gehalt in den unterschiedlichen verwertbaren Mate-
rialströmen, welchen die einzelnen Anlagen einhalten müssen, schwankt zwi-
schen 2 und 10 mg/kg. 

Von einer Anlage sind nähere Angaben zu den Hg-Gehalten in den Wertstoff-
fraktionen verfügbar. Mit Ausnahme einer NE-Fraktion (fallweise > 0,5 mg/kg) 
weisen alle Wertstofffraktionen Gehalte von jedenfalls < 0,5 mg/kg auf. 

Die Angaben zu Hg-Gehalten in den abgesiebten Feinfraktionen reichen von 
einigen mg/kg bis 30 mg/kg bis zu 20 bis 40 mg/kg. Die Angaben zum Glühver-
lust dieser Fraktion liegen bei ca. 10 %. 

Zum Hg-Gehalt in Staub aus Zyklon- und Gewebefiltern liegen Angaben von 
200–500 mg/kg vor. Dabei handelt es sich allerdings um Fraktionen, die sowohl 
aus Flachbildschirmen als auch aus Lampen stammen.  

                                                      
42 Im Zyklon abgeschieden, stammt aus Lampen- und Bildschirmbehandlung. 
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Das Monitoring des Hg-Gehalts in den erzielten Wertstofffraktionen sowie in der 
Hg-angereicherten Feinfraktion wird entweder durch monatliche Probenahme 
mit unmittelbarer Analyse oder durch wöchentliche Probenahme und Analyse 
von Monatsmischproben durchgeführt.  

Zur Erfassung und Lagerung der Hg-angereicherten Feinfraktion sind neben di-
rekt an das gekapselte Aggregat angeschlossenen Deckelfässern aus Stahl mit 
Füllstandsanzeige, auch Bigbags, die im gekapselten Bereich befüllt werden, im 
Einsatz. 

 

Soweit Angaben vorliegen beträgt der Grenzwert für die Hg-Konzentration in 
der Abluft der Anlagen 0,0243 oder 0,0544 mg/Nm3 bzw. für die Hg-Fracht: 0,2544  
oder 1 g/h43. 

Von einer Anlage liegen Angaben zu den gemessenen Werten in der Abluft vor: 
5–10 µg/Nm3. 

Die Eigenüberwachung des Hg-Gehalts in der Luft erfolgt bei den betrachteten 
Anlagen entweder unter Verwendung von Handmessgeräten45 arbeitstäglich 
oder mittels stationärem Messgerät46 und online Aufzeichnung. Messpunkte be-
finden sich jedenfalls im Bereich der gekapselten Anlage bei der Materialaufga-
be und beim Materialaustrag, nach dem Aktivkohlefilter und an diversen Stellen 
im Mitarbeiterbereich. Bei einem Betrieb wird auch innerhalb des gekapselten 
Anlagenteils gemessen.  

Für den Hg-Gehalt in der gereinigten Abluft ist in größeren Abständen (mind. 1 
Jahr) die Messung durch eine zertifizierte Prüfstelle vorgesehen. 

                                                      
43 Vergleiche auch Luftreinhalteverordnung Schweiz 
44 TA-Luft 
45 z. B. Jerome J 405 
46 z. B. VM 3000 
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4 MENGEN IN ÖSTERREICH 

4.1 Flachbildschirmgeräte 

2010 wurden in Österreich gemäß EAK (2011) ca. 19.500 t Bildschirmgeräte in 
Verkehr gesetzt. Da der Technologiewechsel von CRT- zu Flachbildschirm-
technologien als weitgehend abgeschlossen betrachtet werden kann, kann da-
von ausgegangen werden, dass diese Menge der In-Verkehrsetzung von 
Flachbildschirmgeräten entspricht.  

Im Jahr 2010 wurden insgesamt rund 19.000 t Bildschirmaltgeräte gesammelt 
(EAK 2011)47. Von den österreichischen EAG-Behandlern wird der Anteil der 
Flachbildschirmgeräte auf 1 bis 7 % geschätzt. Die Fa. Loacker hat 2011 mittels 
Gerätezählungen einen Anteil von 3,4 Gew.% ermittelt48. Unter der Annahme 
eines durchschnittlichen Anteils der Flachbildschirmgeräte von 5 Gew.% kann 
bei einer Sammelmenge von 19.000 t Bildschirmaltgeräten eine Sammelmenge 
von knapp 1.000 t im Jahr 2010 abgeschätzt werden. SALHOFER et al. (2012) 
prognostizierten auf Basis von In-Verkehr-Setzungsmengen von Flachbild-
schirmgeräten in den Jahren 2005 bis 200849 ein Altgeräteaufkommen von be-
reits 2.500 t/a für die Jahre 2009/10.  

Nach Schätzungen österreichischer EAG-Behandler sind Laptops nur geringfü-
gig in den übernommenen Flachbildschirmgeräten enthalten50. Diese Beobach-
tung steht im Gegensatz zu der bereits erwähnten Prognose, wonach derzeit 
mindestens ein Viertel der Geräte Laptops wären, sowie zu Informationen über 
in der Schweiz entsorgte Mengen an Flachbildschirmgeräten. Im Jahr 2009 bei-
spielsweise entfielen dort etwa 20 Gew.% auf Laptops (EMPA 2011). Gründe für 
die vergleichsweise geringen, durch österreichische Anlagen übernommenen 
Mengen, könnten einerseits sein, dass relevante Mengen Laptops mit Elektro-
kleingeräten mit-gesammelt werden, andererseits, dass sie in stärkerem Aus-
maß legal oder illegal wiederverwendet und/oder exportiert werden. Die Anga-
ben der österreichischen Anlagenbetreiber zum Anteil von PC-Monitoren 
schwanken zwischen 60–70 % und „hauptsächlich“. Somit würden max. 25–
30 % auf TV-Geräte entfallen. Plasma-TV-Geräte sind lediglich vereinzelt in der 
Sammelware enthalten. Bei den übernommenen LCD-Geräten handelt es sich 
bisher ausschließlich um solche mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung; LED-
Hintergrundbeleuchtung wurde noch nicht beobachtet.  

Bis etwa zum Jahr 2014 wurde ein jährliches Aufkommen an Flachbildschirm-
Altgeräten von ca. 3.000 t prognostiziert51. Ab dann wird ein kontinuierlich stei-
gendes Aufkommen erwartet – bis zum Jahr 2018 auf etwa 13.000 t/a – bevor 
sich die Mengen wieder einpendeln. Bei Annahme einer durchschnittlichen Le-
bensdauer der Geräte von 10 Jahren und da derzeit Geräte mit CCFL als Hin-

                                                      
47 die Sammelmassen der Sammel- und Behandlungskategorie Bildschirmgeräte für 2007 bis 2010 

sind im Anhang, Kapitel 9.3 angeführt 
48 LOACKER, 2011: Stichprobe 258 t Bildschirmgeräte (ohne Laptops, da in Vorarlberg mit Kleingerä-

ten gesammelt)  
49 2005: 740.000 Stk, 2006: 860.000 Stk, 2007: 1.180.000 Stk., 2008: 1.540.000 Stk. 
50 max. 15 % 
51 SALHOFER et al. (2012) 
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tergrundbeleuchtung von solchen mit LED-Hintergrundbeleuchtung abgelöst 
werden (CAMAROTO 2009), werden aber zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr 
ausschließlich Hg-haltige Geräte anfallen. 

 

 

4.2 Quecksilber 

In diesem Kapitel werden die Quecksilberfrachten von Flachbildschirmgeräten 
und deren Verteilung bei der Behandlung dargestellt und denen der zweiten Hg-
reichen EAG-Kategorie, den Lampen, gegenübergestellt.  

Auf Basis eines mit ca. 4 mg/kg abgeschätzten durchschnittlichen Hg-Gehalts in 
Flachbildschirmen (vgl. Kapitel 2.3.2) und einer Annahme für die derzeitige Alt-
gerätemenge von 1.000 bis 3.000 t/a (vgl. Kapitel 4.1), ergibt sich eine derzeiti-
ge Quecksilberfracht von 4–12 kg/a. Auf Basis der prognostizierten Altgeräte-
mengen und der durchschnittlichen Gerätelebensdauer, sowie im Vergleich mit 
Prognosen für die Schweiz52 , wird eine maximale jährliche Hg-Fracht von 40 kg 
etwa 2016/17 angenommen.  

Diese liegt in einer ähnlichen Größenordnung wie jene der Gasentladungslam-
pen. Im Jahr 2010 wurden gemäß EAK (2011) in Österreich 780 t Lampen ge-
trennt gesammelt. Der Hg-Gehalt sowohl von stabförmigen Gasentladungslam-
pen als auch von Kompaktleuchtstofflampen (Energiesparlampen) wird in der 
Literatur mit etwa 90 bis 100 mg/kg angegeben (TAVERNA et al. 2010, HUG et al., 
2010). Daraus ergibt sich eine jährliche Hg-Fracht von etwa 80 kg. 

Im Vergleich zu Restmüll betragen die jährlichen Frachten etwa ein Zehntel, die 
Konzentration ist allerdings um das 10-fache höher53.  

In Hinblick auf die Anforderungen an die Behandlung von Flachbildschirmen 
sind im Folgenden Abschätzungen zur Verteilung von Hg durch unterschiedli-
che Behandlungsoptionen auf den Behandlungsoutput dargestellt. Als Basis für 
Hg-Frachtabschätzungen wurde die oben erwähnte jährliche Maximalfracht 
(40 kg/a) in Flachbildschirmen herangezogen. Zum Vergleich ist die Verteilung 
des Quecksilbers auf die Outputs aus der Behandlung von Gasentladungslam-
pen dargestellt. 

Für die Behandlung von Flachbildschirmen werden 3 Szenarien betrachtet: 
• Demontage ohne Abluft-Erfassung  

Es wurde angenommen, dass nach einer vollständigen manuellen Demonta-
ge54 50 % der CCFL-Kapillaren gebrochen vorliegen, dass die Hälfte des 
enthaltenen Quecksilbers gasförmig oder in Form von Leuchtpulververlusten 
entweicht und dass weder bei der Demontage selbst noch im Lagerbereich 
des Lampenbruchs eine Absaugung mit Hg-Abscheidung erfolgt.  

                                                      
52 Maximalfracht: 36 kg (EMPA 2011) 
53 Hg-Gehalt im Resmüll gem. TAVERNA et al. (2011): 0,4 mg/kg, Quecksilberfracht bei einem Auf-

kommen von 1,4 Mio t: ca. 560 kg/a 
54 Inklusive 5 % Bruch beim Transport 
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• Demontage mit Ablufterfassung  
Betreffend Hg-Freisetzung durch Bruch der Hintergrundbeleuchtung wurden 
dieselben Annahmen wie im ersten Szenario getroffen. Es wurde angenom-
men, dass durch Absaugung der Luft bei der Zerlegung und aus dem Lager-
bereich 80 % der Hg-Emissionen in einem Aktivkohlefilter erfasst werden. 
Für beide Demontageszenarien wurde angenommen, dass die demontierten 
CCFL-Kapillaren einer Lampenbehandlung, wie weiter unten beschrieben, 
zugeführt werden. 

• Mechanische Behandlung 
Für die Behandlung in einer mechanischen Anlage wurde angenommen, 
dass 60 % des eingebrachten Quecksilbers bei der Behandlung gasförmig 
entweichen und zu 90 % mittels Aktivkohlefilter erfasst werden. Weiters wur-
de angenommen, dass bei Einhaltung eines Hg-Grenzwerts von 0,5 mg/kg in 
Wertstofffraktionen mindestens 30 % des in die Behandlung eingebrachten 
Quecksilbers in der Feinfraktion vorliegen. Die mit den erzielten Wertstoff-
fraktionen maximal ausgetragene Hg-Menge würde somit 10 % des Queck-
silberinputs in die Anlage ausmachen.  

Für alle 3 Szenarien wird anhand verfügbarer Informationen zum Bruch von 
CCFL-Kapillaren beim Transport angenommen, dass 2,5 % des enthaltenen 
Quecksilbers bereits dort gasförmig oder in Form von Leuchtpulververlusten 
entweichen.  

Für die Abschätzung der Verteilung des Quecksilbers bei der Lampenbehand-
lung wurden Erkenntnisse aus einer in der Schweiz durchgeführten Studie her-
angezogen (HUG et al. 2010). Bei den genannten Untersuchungen wurden Hg-
Austräge mit Materialströmen bestimmt. Zu welchem Grad das übrige Hg mit-
tels Aktivkohlefilter erfasst wird bzw. emittiert, ist nicht bekannt. Für die Darstel-
lung hier wurden die Verluste insgesamt (Transport zur Anlage und Behand-
lung) mit 5 % geschätzt. 

Aus Abbildung 16 geht betreffend Behandlung von Flachbildschirmen hervor, 
dass eine Demontage ohne Emissionskontrolle zu vergleichsweise hohen Hg-
Emissionen führen kann. Weiters wird ersichtlich, dass bei der mechanischen 
Behandlung von Flachbildschirmen die Quecksilberabscheidung mittels Fein-
fraktionen mengenmäßig relevant ist.  
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Gasentladungs-
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Abbildung 16: Verteilung von Quecksilber durch die Behandlung von Flachbildschirmen und Gasentladungslampen 
(Abschätzung Umweltbundesamt). 
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5 STANDARDS FÜR SAMMLUNG, TRANSPORT 
UND BEHANDLUNG VON 
FLACHBILDSCHIRMALTGERÄTEN 

Im Folgenden sind sowohl gesetzlich bindende Vorgaben an Sammlung, Trans-
port und Behandlung, als auch rechtlich nicht bindende Standards/Richtlinien, 
z. B. von EAG-Rücknahmesystemen, dargestellt. 

Mit Ausnahme des in Entwurfsform vorliegenden „WEEELABEX Treatment“ 
Standards (V9.0, Mai 2011), der durch das WEEEFORUM (Europäische Verei-
nigung von EAG-Rücknahmesystemen) derzeit erarbeitet wird, und ein paar 
Details des „LAGA-Merkblatts 31; Anforderungen zur Entsorgung von Elektro- 
und Elektronik-Altgeräten“ konnten keine spezifisch für Flachbildschirme defi-
nierten Standards eruiert werden.  

Von der Schweizer EMPA wurden 2011 einige Vorschläge für eine Anpassung 
der technischen Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgerä-
ten von SWICO und SENS ausgearbeitet (EMPA 2011). 

Bei der Darstellung der betrachteten Standards aus Deutschland (Kapitel 5.3) 
und der Schweiz (Kapitel 5.4) wird primär auf solche Vorgaben eingegangen, 
die über jene der WEEE-Richtlinie und der österreichischen Regelwerke hin-
ausgehen. 

 

 

5.1 EU  

5.1.1 WEEE-RL (2002/96/EG) 

Verwertungs-/Recyclingquoten 

Die für Flachbildschirmgeräte relevante derzeit gültige Verwertungsquote be-
trägt 75 %, die Wiederverwendungs- und Recyclingquote 65 % (Artikel 7). Ge-
mäß derzeitigem Stand Neufassung der WEEE-RL (durch das europäische Par-
lament in der 2. Lesung am 19.1.2012 angenommener Text55) sollen zukünftig 
(3 Jahre nach Inkrafttreten der neuen Richtlinie) beide Werte um 5 % – also 
80 % Verwertung und 70 % Wiederverwendung und Recycling – erhöht werden.  

 
Schadstoffentfrachtung  

Folgende aus EAG zu entfernende Bauteile (Anhang II) sind für die Behandlung 
von Flachbildschirmgeräten relevant: 
• Flüssigkristallanzeigen (gegebenenfalls zusammen mit dem Gehäuse) mit 

einer Oberfläche von mehr als 100 cm2 und hintergrundbeleuchtete Anzeigen 
mit Gasentladungslampen, 

• Gasentladungslampen, 
• Quecksilberhaltige Bauteile wie Schalter oder Lampen für Hintergrundbe-

leuchtung, 

                                                      
55 P7_TC2-COD(2008)0241 
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• Leiterplatten von Mobiltelefonen generell, sowie von sonstigen Geräten, 
wenn die Oberfläche der Leiterplatte größer ist als 10 cm², 

• Kunststoffe, die bromierte Flammschutzmittel enthalten, 
• externe elektrische Leitungen, 
• Elektrolyt-Kondensatoren, die bedenkliche Stoffe enthalten (Höhe > 25 mm; 

Durchmesser: > 25 mm oder proportional ähnliches Volumen). 
Weiters ist gemäß Anhang II (2) Quecksilber aus Gasentladungslampen zu ent-
fernen. 

 
Anforderungen an die Standorte für die Lagerung von EAG  

Gemäß Anhang III brauchen die für die Lagerung von EAG vorgesehenen Be-
reiche: 
• eine undurchlässiger Oberfläche und Auffangeinrichtungen und gegebenen-

falls Abscheider für auslaufende Flüssigkeiten und fettlösende Reinigungsmit-
tel, 

• eine wetterbeständige Abdeckung. 
 
Anforderungen an die Standorte für die Behandlung von EAG  

Gemäß Anhang III brauchen die für die Behandlung von EAG vorgesehenen 
Standorte: 
• Waagen zur Bestimmung des Gewichts der behandelten Altgeräte; 
• geeignete Bereiche mit undurchlässiger Oberfläche und wasserundurchläs-

siger Abdeckung sowie Auffangeinrichtungen und gegebenenfalls Abschei-
der für auslaufende Flüssigkeiten und fettlösende Reinigungsmittel; 

• geeignete Lagerräume für demontierte Einzelteile; 
• geeignete Behälter für die Lagerung von Batterien, PCB/PCT-haltigen Kon-

densatoren und anderen gefährlichen Abfällen, wie beispielsweise radioakti-
ven Abfällen;  

• Ausrüstung für die Behandlung von Wasser im Einklang mit Gesundheits- 
und Umweltvorschriften. 

 

5.1.2 WEEELABEX Standards 

Auf Initiative des WEEEFORUMS (Europäische Vereinigung von EAG-Rück-
nahmesystemen) wurde ein mehrjähriges Projekt mit dem Ziel der Erstellung 
von Standards für Sammlung, Behandlung, Recycling und Verwertung von EAG 
sowie zum Monitoring von Behandlungsbetrieben gestartet (Förderung durch 
das EU-LIFE Programm). Im Rahmen dessen werden 3 Standards („Collection“, 
„Logistics“, „Treatment“) erstellt. Für diese Studie wurde die Entwurfsversion 9.0 
(Stand 2. Mai 2011) verwendet.  

Die Standards „Collection“ und „Logistics“ enthalten lediglich allgemeine Anfor-
derungen, die sich auf einen vorsichtigen Umgang zwecks Vermeidung von 
Lampenbruch beziehen. 

Der Standard „Treatment“ gliedert sich in 2 Teile.  
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Teil 1 stellt allgemeine Anforderungen (Begriffsbestimmungen, administrative 
und organisatorische sowie technische Anforderungen) an die Behandlung von 
EAG und verfügt über 4 Anhänge (A: „De-pollution guidelines“, B: „De-pollution 
monitoring“, C: „Requirements concerning batches“, D: „Determination of recyc-
ling and recovery rates“). 

 

In Teil 2 werden spezielle Anforderungen für bestimmte EAG-Typen, unter 
anderem für Flachbildschirmgeräte (und Lampen), definiert: 

Allgemeine Anforderungen an Sammlung, Manipulation und Transport  

• Eine Beschädigung der Displays muss vermieden werden. Das Zerschmet-
tern oder Komprimieren der Geräte vor der Behandlung ist nicht zulässig 
(4.1.1). 

• Die Lagerung von Flachbildschirmen und ihren Komponenten hat, ebenso 
wie der Transport (4.2.2), unter einer wetterfesten Abdeckung zu erfolgen 
(z. B. Dach, geschlossener Container) (4.1.2).  

• Transportcontainer müssen sorgfältig beladen werden. Beim Stapeln von 
Containern sollen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um ein Brechen 
der Flachbildschirme im unteren Container zu verhindern (4.2.1). 

 
Anforderungen an die Information der Mitarbeiter und deren Qualifikation 

• Informationsmaterialien über die speziellen Risiken (i. e. physische Verlet-
zungen, Exposition zu Quecksilber, Blei und/oder ITO, und Inhalation von 
Staub und/oder fluoreszierenden Beschichtungen)im Umgang mit Flachbild-
schirmen für das Personal müssen am Arbeitsplatz verfügbar sein (4.3.1). 

• Personal muss für Sortierung verschiedener Typen von Flachbildschirmen 
qualifiziert sein. (5.1.1).  

• Allgemeine Anforderungen an die Schadstoffentfrachtung. 
• Die Behandlung der Flachbildschirme soll die verschiedenen Typen von Dis-

plays, Fraktionen und Komponenten daraus und spezielle Anforderungen für 
Quecksilber, fluoreszierende Beschichtungen und Indiumzinnoxid berück-
sichtigen (5.2.1, 5.2.2). 

• Die mechanische Behandlung von Flachbildschirmen muss in einer dafür be-
stimmten Behandlungsanlage durchgeführt werden, die belegen kann, dass 
keine Kontamination von anderen behandelten Materialströmen stattfindet 
(5.2.3). 

 
Spezifische Anforderungen betreffend Quecksilber 

Der derzeitige Entwurf sieht 2 Möglichkeiten des Nachweises einer ausrei-
chenden Quecksilberabscheidung im Zug der Behandlung von Flachbild-
schirmen mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung vor. Eine quantitative Festlegung 
ist im derzeit vorliegenden Entwurf noch nicht erfolgt.  
• Nachweis, dass mindestens XX Masseprozent an Hg vom Gehalt der un-

behandelten Geräte entfernt wurden (5.3.1) 
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• Grenzwerte für Hg als [XX mg/m3 oder mg/kg56] in für das Recycling be-
stimmten Fraktionen, und die Auflage, dass jene Fraktionen, in denen das 
Quecksilber konzentriert ist, einer angemessenen57 Entsorgung zugeführt 
werden (5.3.2). 

Betreffend Umgang mit CCFL, die aus der manuellen Demontage resultieren, 
wird folgendes gefordert: 
• Die Lagerung und der Transport muss in geschlossenen Containern erfolgen. 

Die Container sollen nicht an Plätzen gelagert werden, die der Hitze ausge-
setzt sind (5.3.3). 

• Alle CCFL Hintergrundbeleuchtungen aus der manuellen Demontage, ob ge-
brochen oder ungebrochen, sollen in speziellen Behandlungsanlagen für 
Lampen behandelt werden oder einer angemessenen Entsorgung in Über-
einstimmung mit der nationalen Gesetzgebung zugeführt werden (5.3.4). 

 
Anforderungen betreffend Indiumzinnoxid (ITO) 

Abgesehen vom Verweis, dass Anlagen, welche LCD-Paneele oder Fraktionen 
davon mit der Absicht Indiumzinnoxid zu konzentrieren, die allgemeinen Anfor-
derungen an die Behandlung von EAG in Teil 1 des Standards einhalten müs-
sen, sind keine speziellen Standards definiert.  

 
Anforderungen betreffend fluoreszierende Beschichtung 

• Flachbildschirme und Fraktionen sollen Behandlungsanlagen zugeführt wer-
den, die bei der Wiederverwertung oder Entsorgung der fluoreszierenden 
Beschichtung und des Glases garantieren, dass gefährliche Substanzen vor 
der Deponierung zerstört oder immobilisiert werden.  

• Fluoreszierende Beschichtungen und Fraktionen, die fluoreszierende Be-
schichtungen enthalten, sollen auf Deponien entsorgt werden oder durch an-
gemessene thermische Verfahren, welche für gefährliche Stoffe entwickelt 
und zugelassen wurden, behandelt werden. 

 
Anforderungen an das Schadstoff-Monitoring der Behandlung  

• Der Betreiber soll seiner Technologie entsprechende Protokolle entwickeln, 
um die Erfüllung der Schadstoffentfrachtungsziele (derzeit noch nicht quanti-
fiziert) nachzuweisen (5.6.1). 

• Die Bearbeitung von Flachbildschirmen soll in einer kontrollierten Atmosphä-
re stattfinden. Passendes Belüftungsequipment und Filter sollen sicherstel-
len, dass maximale Arbeitsplatzkonzentrationen (MAK-Werte) und Emissions-
grenzwerte für Schwermetalle und Staub jederzeit eingehalten werden kön-
nen. Die Anreicherung von Schwermetallen im Staub sollte periodisch ge-
messen werden (5.6.2). 

                                                      
56 Gemäß TROFFOLET (2011) besteht bereits eine Übereinstimmung innerhalb des WEEE-Forums 

diesen Grenzwert mit 0,5 ppm festzulegen. 
57 nicht näher definiert  
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• Der Hg-Gehalt in der Luft von Arbeitsplätzen, wo Flachbildschirme mit CCFL 
Hintergrundbeleuchtungen behandelt werden, und von Lagerbereichen muss 
gemäß den vorhandenen Bestimmungen europäischer Gesetzgebung bzgl. 
Gesundheit und Sicherheit überwacht werden (5.6.3). 

• Die Überwachung der Quecksilberaufnahme durch Arbeitnehmer muss Ana-
lysen der Konzentration in Blut und Urin beinhalten (5.6.4). 

 

 

5.2 Österreich 

5.2.1 Elektroaltgeräteverordnung (EAG-VO) 

Die wesentliche Bestimmung betreffend Behandlung von Flachbildschirmen in 
der EAG-VO (BGBl. II Nr. 121/2005 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 166/2011) 
sind die Recycling- und Verwertungsquoten. Diese entsprechen der WEEE-
Richtlinie (65 bzw.75 %) (siehe Kapitel 5.1.1). 

 

5.2.2 Abfallbehandlungspflichten-VO 

Anforderungen an die Lagerung und den Transport von EAG  

Paragraph 4 legt folgende über die Standards der WEEE-Richtlinie hinausge-
hende Anforderungen fest:  
• (2) Bei Lagerung und Transport ist sicherzustellen, dass Beschädigungen, 

die ein Entweichen von gefährlichen Stoffen nach sich ziehen können, ver-
mieden werden. EAG sind so zu lagern und zu transportieren, dass eine 
nachfolgende Zerlegung oder eine stoffliche Verwertung nicht erschwert oder 
unmöglich gemacht wird. 

• (4) Lampen sind ausreichend gegen Bruch gesichert zu lagern und zu trans-
portieren. Gebrochene Lampen und quecksilberhaltige Fraktionen aus der 
Behandlung von Lampen sind in quecksilberdampfdicht verschlossenen Ge-
binden mit ausreichendem Schutz zur Verhinderung von Quecksilber- und 
Staubemissionen zu lagern und zu transportieren. 

 
Anforderungen an Behandlungsbereiche (§ 5) 

In den Behandlungsanlagen sind geeignete Wiegeeinrichtungen zur Bestim-
mung des Gewichtes der zu behandelnden Altgeräte und geeignete Behälter für 
die Lagerung von Batterien und Akkumulatoren, PCB-haltigen Kondensatoren 
im Sinne des § 16 Abs. 2 AWG 2002 und anderen gefährlichen Abfällen bereit-
zustellen. Ein geeigneter Lagerbereich für demontierte Bau- und Geräteteile ist 
einzurichten. 

 
Schadstoffentfrachtung 

Folgende Bauteile, die gemäß § 6 (1) so zu entfernen sind, dass Kontaminatio-
nen anderer Bauteile und der Umwelt ausgeschlossen sind, sind für Flachbild-
schirmgeräte relevant: 
• quecksilberhaltige Bauteile, z. B. Schalter oder Lampen für Hintergrundbe-

leuchtung; 
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• Leiterplatten von Mobiltelefonen generell und von sonstigen Geräten, wenn 
die Oberfläche der Leiterplatte größer ist als 10 cm2; 

• Kunststoffe, die bromierte Flammschutzmittel enthalten; 
• Flüssigkristallanzeigen (gegebenenfalls zusammen mit dem Gehäuse) mit 

einer Oberfläche von mehr als 100 cm2 und hintergrundbeleuchtete Anzeigen 
mit Gasentladungslampen; 

• Elektrolytkondensatoren mit einer Höhe ab 25 mm und einem Durchmesser 
ab 25 mm und solche mit einem vergleichbaren Volumen. 

Gemäß § 7 (Selektive Behandlung von Bauteilen) sind (1) von bestückten Lei-
terplatten quecksilberhaltige Bauteile, PCB-haltige Bauteile, Batterien und Ak-
kumulatoren, mit Gasentladungslampen hintergrundbeleuchtete Flüssigkristall-
anzeigen (LCDs) und Elektrolytkondensatoren mit einer Höhe ab 25 mm und 
einem Durchmesser ab 25 mm und solche mit einem vergleichbaren Volumen 
zu entfernen. Weiters (2) ist bei der Behandlung quecksilberhaltiger Bauteile ein 
Auftreten diffuser Quecksilberemissionen durch geeignete Maßnahmen zu 
vermeiden. 

 
Unzulässige Behandlungsverfahren 

Folgende gem. § 13 unzulässige Behandlungsverfahren sind bei der Behand-
lung von Flachbildschirmgeräten relevant: 
• (1) Unbeschadet der Bestimmungen des § 12 Abs. 1 ist das Zerkleinern, wie 

z. B das Shreddern von nicht schadstoffentfrachteten Elektro- und Elektronik-
Altgeräten nicht zulässig, wenn durch die Behandlung nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass dadurch eine Freisetzung umweltrelevanter Stoffe erfolgt. 

• (2) Eine stoffliche Verwertung von Kunststoff- und Holzgehäusen mit haloge-
nierten oder schwermetallhaltigen Zusätzen, Imprägnierungen oder Lacken 
ist nur in jenen Fällen zulässig, in denen die jeweiligen Stoffe oder Zusätze 
auf Grund technischer Erfordernisse dem neuen Produkt zugesetzt werden 
müssen. 

• (5) Eine stoffliche Verwertung von der von Metallen getrennten Restfraktion 
der Leiterplatten ist nicht zulässig. 

• (7) Eine stoffliche Verwertung von Flüssigkristallanzeigen mit Gasentladungs-
lampen (LCDs) ist nicht zulässig. 

 
Anforderungen an die Behandlung von Lampen 

Da die erste Generation von Flachbildschirmen Hg-haltige Gasentladungslam-
pen enthält, sind im Folgenden auch die Anforderungen an die Behandlung von 
Lampen (§ 12) angeführt: 
• (1) Ein Auftreten von Quecksilber- und Staubemissionen, einschließlich diffu-

ser Emissionen, ist zu vermeiden.  
• (2) Das während des Behandlungsprozesses freiwerdende Quecksilber und 

die anfallenden Stäube sind abzuscheiden. Das Leuchtpulver ist vom Glas-
körper abzutrennen.  

• (3) Lampen sind so zu behandeln, dass der Hg-Gehalt in den Fraktionen Nat-
ronkalkglas, Bleiglas, Aluminiumendkappen und sonstige Metallteile jeweils 
den Grenzwert von 5 mg/kg Trockenmasse nicht übersteigt. Ein diesbezügli-
cher Nachweis ist der Behörde auf Verlangen vorzulegen.  
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• (4) Der Anteil von Blei in der Natronkalkglasfraktion darf 0,2 Gewichtsprozent 
nicht übersteigen. Ein diesbezüglicher Nachweis ist der Behörde auf Verlan-
gen vorzulegen.  

• (5) Das gewonnene Natronkalkglas, die Aluminiumendkappen und die sons-
tigen Metallteile sind einer stofflichen Verwertung zuzuführen. Die übrigen 
Fraktionen, insbesondere Leuchtpulver, sind – soweit dies technisch möglich 
und ökologisch zweckmäßig ist und die dabei entstehenden Mehrkosten im 
Vergleich zu den Kosten anderer Behandlungsverfahren dieser Fraktionen 
nicht unverhältnismäßig sind – einer Verwertung, insbesondere der Lampen-
produktion, zuzuführen. 

 

5.2.3 Deponieverordnung 

Die folgende Tabelle stellt Grenzwerte für einige Parameter dar, die im Zusam-
menhang mit der „ordnungsgemäßen Entsorgung“ (siehe Kapitel 5.2.2) von 
Fraktionen aus der Flachbildschirmbehandlung von Bedeutung sein können. 
Den Grenzwerten der Deponieverordnung (BGBl. II Nr. 39/2008, idF BGBl. II 
Nr. 178/2010) für Hg, TOC und As für Reststoffdeponien sind die Annahmekri-
terien für körnige Abfälle auf Deponien für gefährliche Abfälle aus der Entschei-
dung über Abfallannahmekriterien auf Deponien (2003/33/EG) gegenüberge-
stellt.  

Hg-angereicherte Fraktionen aus der Behandlung von Flachbildschirmen wei-
sen Hg-Gesamtgehalte auf, die über den Grenzwerten für Reststoffdeponien 
liegen. Für die Beurteilung, ob eine Ablagerung auf Deponien für gefährliche 
Abfälle zulässig ist, sind Informationen über Eluatwerte erforderlich. Die As-
Gehalte von LCD-Glas liegen im Bereich des Grenzwerts für Reststoffdeponien. 
Diverse Verbund- oder Mischfraktionen können für die Ablagerung zu hohe 
Organikanteile aufweisen. 

Tabelle 11: Grenzwerte für Reststoffdeponien (Deponieverordnung, Anhang 1) und 
Deponien für gefährliche Abfälle (Entscheidung über Abfallannahmekriterien 
auf Deponien). 

 Reststoffdeponie Deponie für gef. Abfälle 

 Feststoff Eluat Feststoff Eluat 

Hg (mg/kg) 20* 0,1 – 0,5a /2b /0,3c 

As (mg/kg) 5.000 2 – 6a /25b /3c 

TOC als C (mg/kg) 50.000i 500 6.000**i 480a /1000b /320c 

GV (%) 8i – 10i – 

a…bei L/S = 2l/kg          b….bei L/S = 10l/kg          c…Perkolationsprüfung 

* Wenn Hg in Form schwerlöslicher sulfidischer Verbindungen vorliegt, ist ein Hg-Gehalt bis 
maximal 100 mg/kg TM zulässig. Liegt Hg in Form schwerlöslicher sulfidischer Verbindungen vor 
und wurde der Abfall stabilisiert oder immobilisiert, ist ein Hg-Gehalt bis maximal 3 000 mg/kg TM 
zulässig 

** Wird dieser Wert nicht eingehalten, so kann von der zuständigen Behörde ein höherer Grenzwert 
zugelassen werden, sofern für DOC der Grenzwert von 1 000 mg/kg ausgehend von L/S = 10 l/kg 
beim pH-Wert des Materials oder bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 eingehalten wird. 
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5.2.4 Grenzwerteverordnung 

In der Grenzwerteverordnung (BGBl. II Nr. 253/2001, zuletzt geändert durch 
BGBl. II Nr. 243/2007), Anhang I, sind die in der folgenden Tabelle dargestellten 
MAK-Werte (Maximale Arbeitsplatzkonzentration) betreffend Quecksilber, fest-
gelegt. Für Quecksilberverbindungen werden weiters die besondere Gefahr der 
Hautresorption und der Sensibilisierung der Haut hervorgehoben. 

Tabelle 12: MAK-Werte Quecksilber (Grenzwerteverordnung, Anhang I). 

  TMW KZW 
Hg  mg/m3 /ppm 0,05 /0,005 0,5* /0,05 
Hg, anorganische Verbindungeni, 
Einatembare Stoffe 

mg/m3 0,1 0,4** 

Hg, organische Verbindungeni, 
Einatembare Stoffe 

mg/m3 0,01 0,1* 

TMW…Tagesmittelwert 

KZW…Kurzzeitwert          * 30min          ** 15 min 

i….berechnet als Hg 
 

 

5.3 Deutschland 

5.3.1 LAGA-Merkblatt 31 (Anforderungen zur Entsorgung von 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten) 

Das LAGA-Merkblatt 31 stellt eine detaillierte Zusammenfassung der deutschen 
Gesetzeslage betreffend Anforderungen an die Vermeidung, die getrennte Er-
fassung sowie an die Sammlung, Lagerung und Behandlung von EAG dar. Es 
konkretisiert den Stand der Technik mit dem Ziel eines ländereinheitlichen Voll-
zugs.  

Für Flachbildschirmgeräte relevante Inhalte finden sich insbesondere in folgen-
den Kapiteln: 
Kapitel 8.2.2: Anforderungen an die Behandlung von LCD-Displays  
Basierend auf den Untersuchungsergebnissen eines Flüssigkristallherstellers 
über die Ökotoxikologie von Flüssigkristallen (MERCK 2004) wird davon ausge-
gangen, dass an die Entsorgung von LCDs aufgrund der Flüssigkristalle keine 
besonderen Anforderungen zu stellen sind58. 

Als Stand der Technik wird gefordert, dass ein Ausbau des kompletten LCD-
Moduls (inkl. Hintergrundbeleuchtung) erfolgt. Die Hintergrundbeleuchtung ist 
vom Modul zu trennen und ordnungsgemäß zu entsorgen. LCD können nach 
der Schadstoffentfrachtung in Metallhütten energetisch und stofflich verwertet 
werden. 

                                                      
58 Kommerzielle Flüssigkristallmischungen sind demnach nicht akut toxisch, nicht mutagen in Bakte-

rien und Säugerzellen, nicht schädlich für aquatische Organismen und stehen nicht im Verdacht 
krebserzeugend zu sein. Die in kommerziellen Flüssigkristallmischungen verwendeten Flüssig-
kristalle werden in der Wassergefährdungsklasse Zwei eingestuft und sind nicht leicht biologisch 
abbaubar.  
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Kapitel 8.2.3: Anforderungen an den Umgang mit Plasma-Bildschirmgeräten 

Durch geeignete Sortierung ist sicherzustellen, dass in jedem Fall eine Tren-
nung von Plasma-Bildschirmgeräten und Altgeräten mit LCD erfolgt. 

An die Behandlung von Plasmageräten selbst werden keine speziellen Anforde-
rungen gestellt. Dies wird damit begründet, dass – soweit bekannt – keine 
Werkstoffe und Bauteile, die in Anhang III des ElektroG aufgeführt sind, enthal-
ten sind. Es wird lediglich festgehalten, dass Glas aus Plasmabildschirmen auf-
grund der Zusammensetzung derzeit keiner Verwertung zugeführt werden kann. 

 

5.3.2 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) 

Die folgende Tabelle fasst die Begrenzungen für Staub und Quecksilber im Ab-
gas von Anlagen gemäß Punkt 5.2 (Allgemeine Anforderungen zur Emissions-
begrenzung) der TA Luft zusammen. 

Tabelle 13: Emissionsbegrenzungen Staub und Hg (TA Luft, Punkt 5.2) 

 Massenstrom
g/h 

Massenkonzentration
mg/m3 

Gesamtstaub einschließlich Feinstaub 200* 20 
Hg und seine Verbindungen (als Hg) 0,25  0,05 

* Auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 200 g/h darf im Abgas die 
Massenkonzentration 150 mg/m³ nicht überschritten werden. 

 

 

5.4 Schweiz 

5.4.1 Technische Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und 
Elektronikaltgeräten von Swico Recycling und SENS  

In den technischen Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikalt-
geräten von Swico Recycling und SENS vom 10. Juni 2009 sind bezüglich 
quecksilberhaltigen Komponenten und Flüssigkristallanzeigen unter anderem 
folgende Bestimmungen festgehalten: 

Richtlinie 2: IKT59 und UE60-Geräte 
• 1.1 Kaltkathodenfluoreszenzlampen in Flüssigkristallanzeigen > 100 cm2 

müssen entfernt und einer fachgerechten Verwertung oder Entsorgung zuge-
führt werden. 

• 1.2 Eine Verarbeitung von Flüssigkristallanzeigen ohne vorherige Entfernung 
der Kaltkathodenfluoreszenzlampen ist nach Rücksprache mit den Kontroll-
organen möglich, sofern sichergestellt ist, dass keine in den Kaltkathodenflu-
oreszenzlampen enthaltenen Schadstoffe, insbesondere Quecksilber, auf die 
im Verfahren erzeugten Fraktionen verteilt werden und die Schadstoffe einer 
fachgerechten Verwertung oder Entsorgung zugeführt werden. 

                                                      
59 Informations- und Kommunikationstechnologie 
60 Unterhaltungselektronik 
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• 1.3 Bei der Entfrachtung und Verarbeitung von Flüssigkristallanzeigen muss 
dafür gesorgt werden, dass die Schadstoffemissionen – insbesondere die 
Quecksilberemissionen – so niedrig gehalten werden, dass sich daraus we-
der eine Beeinträchtigung der Umwelt noch der Gesundheit der Mitarbeiter 
ergibt. 

 
Richtlinie 3: Leuchtmittel 

• 1.3 Recyclingbetriebe, welche Leuchtmittel entsorgen, verfügen über die tech-
nischen und organisatorischen Voraussetzungen um Leuchtmittel so zu be-
handeln, dass eine möglichst vollständige Rückgewinnung der schadstoffhal-
tigen Leuchtschicht und eine möglichst vollständige Verwertung der Leuchtmit-
telbestandteile erfolgen. 

• 2.1 Die Arbeitsschritte und Anlagen zur Aufbereitung von Leuchtmitteln sind 
so auszulegen, dass die Emissionen von gas- und staubförmigem Quecksil-
ber sowie anderer Schadstoffe aus der Leuchtschicht so niedrig wie möglich 
sind. 

• 2.2 Die Anlagen sind mit geeigneten Rückhaltesystemen auszurüsten und so 
zu betreiben, dass die Funktionstüchtigkeit ständig überprüft werden kann. 

• 2.3 Recyclingbetriebe müssen über Industriestaubsauger mit funktionstüchti-
gen Aktivkohlefiltern sowie verschließbare Gebinde für quecksilberhaltige 
Fraktionen und Leuchtmittelbruch verfügen. 

• 2.4 Fraktionen die direkt oder über eine weitere Aufbereitung einer stofflichen 
Verwertung zugeführt werden, dürfen folgende Quecksilbertotalgehalte nicht 
überschreiten: 

 Glasfraktionen: 5 mg/kg TS 
 Metallfraktionen: 10 mg/kg TS 
 Andere Fraktionen: 10 mg/kg TS 

• 4.1 Die Luftemissionen von Quecksilber aus Produktionsräumen und Anla-
gen mit Prozessabluft sind kontinuierlich zu überwachen, so dass erhöhte 
Emissionen durch Betriebsstörungen oder technische Defekte jederzeit er-
kannt werden können. 

• 4.2 Es hat eine regelmäßige Kontrolle der Immissionen an den kritischen Ar-
beitsplätzen nach Maßgabe der Ergebnisse und Anordnung der arbeitsrecht-
lichen Vollzugsinstanzen zu erfolgen. Zusätzlich sind die Mitarbeiter an ex-
ponierten Arbeitsplätzen mindestens einmal pro Jahr medizinisch auf Queck-
silberaufnahme und Exposition zu untersuchen. 

 

Von der Schweizer EMPA wurden einige Vorschläge für eine Anpassung der 
technischen Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten 
von SWICO und SENS gemacht (EMPA 2011). Die wichtigsten Elemente sind: 
• Das Behandlungsverfahren muss einen wirksamen Rückhalt von Schadstof-

fen und eine möglichst hohe Verwertung von Wertstoffen gewährleisten.  
• Für die Demontage wird konkret vorgeschlagen, dass zerbrochene Kaltka-

thodenfluoreszenzlampen separat und in geschlossenen Behältern aufzube-
wahren und zu transportieren sind. Bei der Befüllung der Behälter sind ge-
eignete Schutzvorkehrungen zu treffen und die Behälter sind an dafür geeig-
neten Orten aufzubewahren. 
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• Eine mechanische Behandlung soll unter genau definierten Vorrausetzungen 
zulässig sein. 

• Konkret werden Hg-Grenzwerte in der Höhe von 5 mg/kg für Glasfraktionen 
zur Verwertung und von 10 mg/kg für Metalle und alle übrigen Fraktionen, die 
nicht in Sonderabfalldeponien gelangen, vorgeschlagen. 

• Einschränkung der thermischen Verwertung 
• Zulässig ist eine Verbrennung von Kunststoffen aus der Zerlegung von 

Flachbildschirmen, bzw. von LCD-Paneelen in Müllverbrennungsanlagen, je-
doch nicht die Verbrennung von ganzen Flachbildschirmgeräten in MVAs. 
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6 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Vorgaben an eine umweltverträgliche Behandlung von EAG gemäß Abfall-
behandlungspflichtenverordnung umfassen grundsätzlich die Entfernung von 
bestimmten Stoffen, Zubereitungen und Bauteilen so, dass eine Kontamination 
anderer Bauteile und der Umwelt ausgeschlossen wird und deren anschließen-
de ordnungsgemäße Behandlung (§ 6). Weiters definiert die Verordnung unzu-
lässige Behandlungen für bestimmte Bauteile. Gemäß § 13 (1) ist unbeschadet 
der Bestimmungen des § 12 Abs. 1 das Zerkleinern, wie z. B. das Schreddern 
von nicht-schadstoffentfrachteten Elektro- und Elektronik-Altgeräten nicht zu-
lässig, wenn durch die Behandlung nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
dadurch eine Freisetzung umweltrelevanter Stoffe erfolgt. 

Um eine umweltgerechte Behandlung von Flachbildschirmen sicherzustellen, 
sollten sowohl für die Demontage als auch für eine mechanische Behandlung 
Anforderungen definiert werden: 
Um sicherzustellen, dass bei der Behandlung von Flachbildschirmen die Hg-
Verluste in Wertstoffe und/oder in die Luft minimiert werden, sollte die allgemei-
ne Forderung nach einer Minimierung von Emissionen bei der Behandlung von 
Hg-haltigen Bauteilen gemäß Abfallbehandlungspflichten-VO konkretisiert wer-
den, beispielsweise wie nachfolgend angeführt: 
• Bei der manuellen Demontage von LCD-Modulen ist eine Arbeitsplatzab-

saugung mit entsprechender Hg-Abscheidung aus der abgesaugten Luft, 
erforderlich. Die Ausstattung der Arbeitsplätze muss gewährleisten, dass Hg-
Emissionen aus dem Kapillarenbruch gefasst werden und dass der 
Kapillarenbruch direkt und unmittelbar aus dem Arbeitsbereich in Hg-dichte 
Gebinde eingebracht werden kann.  

                                                      
61 Entsprechend § 6 Abfallbehandlungspflichten-VO sind Flüssigkristallanzeigen (gegebenenfalls 

zusammen mit dem Gehäuse) mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm2 und hintergrundbe-
leuchtete Anzeigen mit Gasentladungslampen sowie quecksilberhaltige Bauteile, z. B. Schalter 
oder Lampen für Hintergrundbeleuchtung, so zu entfernen, dass Kontaminationen anderer Bautei-
le und der Umwelt ausgeschlossen werden, sowie ordnungsgemäß zu behandeln. 

Gemäß § 7 (2) ist bei der Behandlung quecksilberhaltiger Bauteile ein Auftreten diffuser Queck-
silberemissionen durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. 

Nach § 12 (1) ist bei der Behandlung von Lampen und deren Fraktionen ein Auftreten von Hg- 
und Staubemissionen, einschließlich diffuser Emissionen, zu vermeiden. Das während des Be-
handlungsprozesses freiwerdende Quecksilber und die anfallenden Stäube sind abzuscheiden. 

Gemäß § 5 der Abfallbehandlungspflichten-VO sind in den Behandlungsanlagen geeignete Behäl-
ter für die Lagerung von gefährlichen Abfällen bereitzustellen. Ein geeigneter Lagerbereich für 
demontierte Bau- und Geräteteile ist einzurichten. 

Lampen sind gemäß § 4 (4) ausreichend gegen Bruch gesichert zu lagern und zu transportieren. 
Gebrochene Lampen und quecksilberhaltige Fraktionen aus der Behandlung von Lampen sind in 
quecksilberdampfdicht verschlossenen Gebinden mit ausreichendem Schutz zur Verhinderung 
von Quecksilber- und Staubemissionen zu lagern und zu transportieren. 

Vermeidung von  
Hg-Emissionen61 
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• Mechanische Aufbereitungsverfahren sind gekapselt auszuführen, unter Un-
terdruck zu betreiben und die Hg-Konzentrationen und/oder Frachten in 
der Abluft sollten begrenzt werden.  
Ein Grenzwert in der Größenordnung von 0,02 bis 0,05 mg/Nm3 (vgl. 
Luftreinhaltverordnung Schweiz, TA-Luft,) würde grob geschätzt einem Ver-
lust von maximal 4–10 % des eingebrachten Hg entsprechen. 

• Der Hg-Gehalt in den erhaltenen Wertstofffraktionen sollte mit maximal 
0,5 mg/kg begrenzt werden. Der Grenzwert sollte bei mechanischen Verfah-
ren im Materialstrom unmittelbar nach dem Austritt aus einer gekapselten 
Anlage eingehalten werden. 
Eine Übernahme des Hg-Grenzwerts von 5 mg/kg für Wertstoff-Fraktionen 
aus der Behandlung von Lampen (wie in der Schweiz auch für Flachbild-
schirme vorgeschlagen) wäre nicht zielführend, da dieser bei einem Hg-
Gehalt des Flachbildschirm-Inputs von 4 bis 8 mg/kg ohne nennenswerte Hg-
Abreicherung erreicht werden könnte. Ein Grenzwert von 0,5 mg/kg würde 
einer Abreicherung um zumindest den Faktor 10 entsprechen. Der RoHS-
Toleranzwert für den Hg-Gehalt in Werkstoffen in Elektro- und Elektronikge-
räten beträgt 1.000 mg/kg. 
Eine regelmäßige Überprüfung sollte sicherstellen, dass in Hinblick auf die 
temperaturabhängig veränderte Flüchtigkeit von Hg das Material ganzjährig 
ausreichend entfrachtet wird. 

• Anlagen, welche sowohl zur Behandlung von Lampen als auch von Flach-
bildschirmen eingesetzt werden, sollen die beiden Abfallarten in getrennten 
Chargen verarbeiten.  

 

Durch die um mindestens eine Größenordnung höheren Hg-Gehalte in Gas-
entladungslampen62 könnte es sonst zur Verschleppung von Quecksilber in 
Fraktionen aus den ursprünglich weniger belasteten Flachbildschirmen kom-
men.  

 

• Analog zu § 4 (4) Abfallbehandlungspflichtenverordnung, wonach gebroche-
ne Lampen und quecksilberhaltige Fraktionen aus der Behandlung von Lam-
pen in quecksilberdampfdicht verschlossenen Gebinden mit ausreichendem 
Schutz zur Verhinderung von Hg- und Staubemissionen zu lagern und zu 
transportieren sind, sollte dies auch für Hg-haltige Fraktionen aus der Be-
handlung von Flachbildschirmen angeführt werden. 

• Die Lagerbehälter von Hg-reichen Fraktionen (Feinfraktionen aus der me-
chanischen Behandlung, gebrochene CCFL-Kapillaren) sollen nicht der Hit-
ze ausgesetzt sein. 

LCD-Glas sollte – solange eine Reduktion des As-Gehalts nicht nachgewiesen 
ist – von bestimmten Verwendungen ausgeschlossen werden, um As-Emis-
sionen in die Umwelt zu vermeiden.  

                                                      
62 Ca. 90 mg/kg 
63 Gemäß § 13 (7) ist eine stoffliche Verwertung von Flüssigkristallanzeigen mit Gasentladungslam-

pen nicht zulässig. 

Lagerung Hg-
angereicherter 

Fraktionen  

Einschränkung der 
Verwendung von 

LCD-Glas63 
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• Analog zu §13 (3) Abfallbehandlungspflichtenverordnung, wonach die Ver-
wendung von bleihaltigen Glasfraktionen aus der Behandlung von EAG als 
Schleifmittel oder in der Baustoffindustrie zur Herstellung von Baustoffen und 
als Bauzuschlagstoff oder in der keramischen Industrie oder bei der 
Schaumglasherstellung unzulässig ist, sollte das Verwenden von As-haltigen 
bzw. LCD-Glasfraktionen für diese Anwendungen verboten werden. 

 

Flachbildschirmgeräte und Bildröhrengeräte werden unterschiedlichen Behand-
lungsverfahren zugeführt und müssen vor der Behandlung meist separiert wer-
den. Sammlung und Transport von Flachbildschirmgeräten gemeinsam mit an-
deren Gerätearten führt zu einem erhöhten Beschädigungsrisiko. Vorteilhaft wä-
re daher: 
• Die separate Sammlung von Flachbildschirmgeräten (inklusive Laptops) und 

Röhrengeräten vorzusehen.  
• Die Sammlung von (Flach)bildschirmgeräten in loser Schüttung sollte ver-

mieden werden.  

Zum Teil sind die mit den derzeit verfügbaren, mechanischen Behandlungsver-
fahren tatsächlich erreichbaren Verwertungsquoten nicht genau bekannt. Die 
bis längstens 3 Jahre nach Inkrafttreten der neuen WEEE-RL gültige Verwer-
tungsquote von 75 % scheint knapp erreichbar. Um die zukünftig geforderte 
Quote von 80 % erreichen zu können, sind entweder Verwertungsverfahren für 
die LCD-Anzeigen (ca. 8–9 % des Gesamtgewichts) erforderlich bzw. muss der 
Anteil der zu beseitigenden Hg-angereicherten Fraktionen reduziert werden. 

Bei der Behandlung von Plasmageräten muss um die geforderte Quote zu er-
reichen, aufgrund des hohen Glasanteils – auch Glas der Plasmanzeige stofflich 
verwertet werden.  

Die in der Abfallbehandlungspflichtenverordnung geforderte Schadstoffent-
frachtung umfasst auch die Entnahme von Elektrolytkondensatoren > 2,5 cm 
und von Leiterplatten > 10 cm2, so, dass Kontaminationen ausgeschlossen 
sind. Zu Verbleib und Verhalten der in Leiterplatten enthaltenen Schadstoffe bei 
den tatsächlich angewandten Aufbereitungs-/Verwertungsverfahren (mechani-
sche Aufbereitung, Verbrennung, Einsatz in Sekundärmetallhütten) liegen nur 
wenige Informationen vor. Diese wären erforderlich, um bewerten zu können, 
inwieweit es durch das gemeinsame Shreddern der Leiterplatten – sofern sie 
keine Kondensatoren der genannten Größe enthalten – mit dem Rest der 
Flachbildschirmgeräte im Vergleich zu einer vorgeschalteten Entnahme der Lei-
terplatten aus Umweltsicht zu relevanten Nachteilen kommt. 

                                                      
64 Gemäß Anhang 3 der EAG-VO umfasst die Sammel- und Behandlungskategorie Bildschirmgeräte 

sowohl Geräte mit Kathodenstrahlröhre, als auch LCD- und Plasmamonitore). 

Laptops wurden nach Inkrafttreten der EAG-VO zunächst der Sammel- und Behandlungskatego-
rie Elektrokleingeräte zugeordnet. In der aktuell gültigen Geräteliste (BMLFUW, Stand Jänner 
2011) wurde bereits die Zuordnung zu Bildschirmgeräten getroffen.  

65 Nach § 4 (2) der Abfallbehandlungspflichten-VO ist sicherzustellen, dass bei Lagerung und 
Transport Beschädigungen, die ein Entweichen von gefährlichen Stoffen nach sich ziehen kön-
nen, vermieden werden. EAG sind so zu lagern und zu transportieren, dass eine nachfolgende 
Zerlegung oder eine stoffliche Verwertung nicht erschwert oder unmöglich gemacht werden.  

Sammlung64 und 
Transport65 von 
Flachbildschirm-
geräten 

Verwertungsquoten 

offene Fragen 
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In Hinblick auf Emissionen in die Luft kann – aufgrund der gekapselten Ausfüh-
rung der Anlagen zur mechanischen Behandlung von Flachbildschirmen – zu-
mindest im Vergleich mit einer mechanischen Aufbereitung von ausgebauten 
Leiterplatten davon ausgegangen werden, dass kein wesentlicher Nachteil ent-
steht. 
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8 ABKÜRZUNGEN 

ABS .................... Acrylnitril-Butadien-Styrol  

CCFL .................. Cold Cathode Fluorescence Lamps 

Deca-BDE .......... Decabromodiphenylether 

EAG ................... Elektro(nik)altgeräte 

EEG ................... Elektro- und Elektronikgeräte 

EKG ................... Elektrokleingeräte 

ELKO ................. Elektrolytkondensator 

FSM ................... Flammschutzmittel 

LCD .................... Liquid Cristal Display 

NE ...................... Nichteisen 

Octa-BDE ........... Octabromodiphenylether 

PBB .................... polybromierte Biphenyle 

PBDE ................. polybromierte Diphenylether 

PC ...................... Polycarbonat 

PCB .................... polychlorierte Biphenyle 

Penta-BDE ......... Pentabromodiphenylether 

PMMA ................ Polymethylmetacrylat (Acrylglas, Plexiglas) 

POM ................... Polyoxymethylen 

Tetra-BDE .......... Tetrabromodiphenylether 

TFT .................... thin-film-transistor 

Tri-BDE .............. Tribromodiphenylether 

WEEE ................ waste electrical and electronic equipment 
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9 ANNEX 

9.1 Zuordnung von Gerätearten gemäß EAG-Geräteliste 
(BMLFUW, Stand Jänner 2011) 

Folgende Flachbildschirm-Gerätearten werden in der Sammel- und Behand-
lungskategorie Bildschirm- inklusive Bildröhrengeräte erfasst: 
• Flachbildschirme (TV-Geräte) (TFT, LCD, Plasma), 
• Flachbildschirme EDV, 
• Laptops, Notebooks, Tablet PCs, 
• Touch-Screen Monitore. 

Folgende Flachbildschirm-Gerätearten werden in der Sammel- und Behand-
lungskategorie Großgeräte erfasst: 
• Bildschirme (groß, für Außeneinsatz). 

Folgende Flachbildschirm-Gerätearten werden in der Sammel- und Behand-
lungskategorie Groß- oder Kleingeräte erfasst: 
• Lerncomputer mit Flachbildschirm, 
• Bildschirme für Industrieanlagen, die als eigenständige Geräte in Verkehr 

gesetzt werden. 

Darüber hinaus können LCD-Displays in diversen Gerätearten anderer S&B-
Kategorien enthalten sein. 

Tabelle 14: Gerätearten mit LCDs, die nicht unter Bildschirmgeräte fallen (Quelle, EAG-Geräteliste, BMLFUW,  
Jan. 2011). 

EAG-Verordnung 

 An-
merkung Gerätekategorie WEEE S&B Kategorie Gewerb-

lich 

Überwachungsmonitore  Überwachungs- u.  
Kontrollinstrumente 

Bildschirmgeräte nein 

Bildschirme (groß, für den  
Außeneinsatz)  IT&T Großgeräte ja 

Lerncomputer mit Flachbild-
schirm  Spiel & Sport Kleingeräte, Großgeräte nein 

Bildschirme für Industrie-
anlagen, die als eigenständige 
Geräte in Verkehr gesetzt  
werden 

 

IT&T Kleingeräte, Großgeräte ja 

NICHT EAG-Verordnung 

Bildschirme für Schaltschränke Teil eines 
Gerätes 
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9.2 Zusammensetzung von LCD-Glas 

Tabelle 15: Chemische Zusammensetzung von LCD-Glas (Quelle: VÖLKER 2011) 
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9.1 Zusammensetzung von Plasma-Paneelen 

Tabelle 16: Bestandteile eines Plasmapaneels eines 42“ Plasma-TV-Geräts (in %) 
(Quelle: BAUDIN, 2006). 

Komponente/Material Anteil 

 % 

Frontglas 50,85 

Rückglas 46,12 

Gase (Xe, Ne) 0,0045 

Dielektrische Schicht (PbO haltiges Glas) 0,97 

Trennbarrieren (PbO haltiges Glas) 1,34 

Magnesiumoxidschicht 0,01 

Elektrode: Cu 0,01 

Display-Elektrode: ITO 0,0012 

Bus, Ag 0,11 

Black matrix + Black Bus (Carbon,Cr-Oxid) 0,02 

Silicon 0,32 

Leiterplatte Cu  0,12 

Leiterplatte Epoxydharz/Acrylatharz  0,12 

Leuchtmittel 0,0000000037 
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9.2 Durch österreichische Anlagen übernommene und 
behandelte Mengen an Bildschirmgeräten  

Tabelle 17 zeigt durch die österreichischen Anlagen übernommenen und be-
handelten Mengen an Bildschirmgeräten.  

Tabelle 17: Übernommene und behandelte Mengen an Bildschirmgeräten in Österreich 
2009 bis 2010 (in t) (Quelle: Telefonrecherche des Umweltbundesamt, 
2011). 

  übernommene 
Mengen (t) 

behandelte Mengen (t) 

Nr. Betreiber 2009 2010 2009 2010 

1 Abfallwirtschaftsverband 
(AWV) Feldbach 

193 193 193 193 

2 AVE Österreich GmbH, 
Standort Timelkam 

3.208 3.040 3.208 3.040 

3 BAN – Sozialökonomi-
sche BetriebsgmbH 

5* 5* k.A. k.A. 

4 BEST 
Beschäftigungsges.m.b.H 
(E-Schrott-Taxi) 

55 58 55 58 

5 Burgenländisches Schu-
lungszentrum BUZ 

416 436 416 436 

6 Loacker Recycling GmbH 853 856 853 856 

8 Salzburger Metall & Ka-
belverwertungs-
Ges.m.b.H. (S-M-K) 

1.116 1.181 1.116 1.181 

9 Saubermacher Dienstleis-
tungs AG (Standort 
Unterpremstätten) 

4.330 4.232 4.330 4.232 

10 Saubermacher Dienstleis-
tungs AG (Standort Wien)

11 Stena Technoworld 
GmbH 

5.048 4.773 5.048 4.773 

12 Tiroler Schredder 
Ges.m.b.H. (TSG) 

822 975 694 850 

13 Verbund Umwelttechnik 
GmbH St. Andrä 

1.052 1.055 1.052 1.055 

14 Verwertungsinitiative 
Sperrmüll GmbH (VISP) 

1.439 1.345 1.350 1.407 

15 Volkshilfe Basar GmbH 
Steyr 

472** 296** 472 296 

16 Wildauer Transporte Erd-
bewegungen GmbH 

798 808 798 808 

  19.334 18.957 19.112 18.889 
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9.3 In Verkehr gesetzte und gesammelte Bildschirmgeräte 
in Österreich 

Tabelle 18: In Verkehr gesetzte Flachbildschirmgeräte in Österreich 2005 bis 2008 (in 
Stück und kg) (Quelle: SALHOFER, 2011) 

Jahr TV-
Geräte 

PC-
Monitore

Laptops Image-
Frames 

SUMME 

  Stk     

2005 140.000 380.000 220.000  740.000 

2006 230.000 390.000 240.000  860.000 

2007 460.000 400.000 300.000 20.000 1.180.000 

2008 640.000 420.000 430.000 50.000 1.540.000 

  t    

2005 2.156 1.976 440  4.572 

2006 3.542 2.028 480  6.050 

2007 7.084 2.080 600 4 9.768 

2008 9.856 2.184 860 10 12.910 

Annahme 
Durchschnitts-
gewicht (kg ) 

15,4 5,2 2 0,2 
 

 

Tabelle 19: In Verkehr gesetzte Massen an Bildschirmgeräten in Österreich 2007 bis 
2009 (in kg) (Quellen: EAK 2008 bis 2011). 

Bestimmung 2007 2008 2009 2010 

Haushaltsgeräte 20.291.994 20.042.822,10 19.254.703 19.391.946 

Gewerbegeräte 66.842 87.282,38 61.485 89.173 

Total 20.358.836 20.130.104,48 19.316.188 19.481.119 
 

Tabelle 20: Sammelmassen Bildschirmgeräte in Österreich 2007 bis 2009 (in kg) 
(Quellen: EAK 2008 bis 2011). 

Herkunft 2007 2008 2009 2010 

Haushalte 14.999.223 15.087.194 19.010.740 18.424.615 

Gewerbe 1.052.420 1.303.912 8.140 312.693 

Haushalt + Gewerbe 16.051.643 16.391.106 19.018.880 18.737.308 
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9.3.1 In Verkehr gesetzte Flachbildschirmgeräte in der Schweiz 

Tabelle 21: In-Verkehr-gesetzte Flachbildschirmgeräte in der Schweiz 2006 und 2008 (in 
Stück und kg) (Quelle: EMPA 2011). 

Jahr TV-Geräte PC-Monitore Laptops SUMME 

  Stk   

2002 10.000 540.000 322.000 872.000 

2004 107.000 780.000 518.000 1.405.000 

2006 414.000 755.000 649.000 1.818.000 

2008 648.000 762.000 994.000 2.404.000 

  t   

2002 154 2.808 644 3.606 

2004 1.648 4.056 1.036 6.740 

2006 6.376 3.926 1.298 11.600 

2008 9.979 3.962 1.988 15.929 

Annahme 
Durchschnitts-
gewicht (kg ) 

15,4 5,2 2 
 

 





Ab 2015 ist in Österreich mit einem steigenden Aufkommen an Flach -
bildschirm-Altgeräten zu rechnen. Flachbildschirme weisen einen
hohen Gehalt an Wertstoffen wie Aluminium, Kunststoffe und elektro-
nische Bauteile auf. Das in Displays enthaltene Indium ist ein wichti-
ges Technologiemetall. Flachbildschirme enthalten auch Schadstoffe,
insbesondere leicht freisetzbares Quecksilber. 
Der vorliegende Report gibt einen Überblick über den Status quo der
Sammlung und Behandlung in Österreich, über in Europa angewandte
Behandlungsverfahren und über Behandlungsoptionen für bestimmte
Bauteile. Für die umweltgerechte Behandlung von Flachbildschirmen
sind im Report Mindestanforderungen formuliert, die auf Basis der
Umweltauswirkungen der Behandlung und unter Berücksichtigung
bestehender Standards in anderen europäischen Ländern abgeleitet
wurden.
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